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ESG

Das Barrierefreiheitsgesetz:  
Ein Schritt Richtung Inklusion?
Aufgrund der noch fehlenden (Online-)Infrastruktur für Menschen mit 
 Beeinträchtigung wurde die europäische Richtlinie zur Barrierefreiheit  
(European Accessibility Act, EAA) beschlossen. In Österreich wird diese  
Richtlinie in Form des Barrierefreiheitsgesetzes (BaFG) umgesetzt.

Von Lisa-Maria Mair

Haben Sie sich schon einmal überlegt, vor welchen 
Herausforderungen eine Person steht, die beispiels-
weise im Rollstuhl sitzt und Geld abheben möchte? 
Oder wie schwierig es für eine Person mit einge-
schränkter Sehstärke ist, einen Onlinetext zu lesen, 
der einen geringen Kontrast aufweist?

Wenn Sie aktuell in einer dieser Situationen sind, 
können Sie vermutlich viele Beispiele aus Ihrem All-
tag nennen, wo es starken Verbesserungsbedarf gibt.

Aber auch, wenn Sie aktuell nicht in dieser Si-
tuation sind: Fakt ist, dass wir alle in die Situation 
kommen können, (zeitweise) eingeschränkt zu leben. 
Ein simpler Vorgang, wie der Gang zum Bankomaten, 
kann somit bereits zur Herausforderung werden.

Für Unternehmen bedeutet die Umsetzung des 
BaFG nicht nur die Erfüllung gesetzlicher Pflichten, 
sondern es steht auch in engem Zusammenhang 
mit den ESG-Kriterien (Environmental, Social, Go-
vernance) und den DEI-Prinzipien (Diversity, Equity, 
Inclusion). In diesem Artikel erfahren Sie neben 

Wo finden sich also Maßnahmen zur Barrierefrei-
heit wieder? Barrierefreiheit ist ein wesentlicher Be-
standteil sozialer Nachhaltigkeit, da sie sicherstellt, 
dass alle Menschen gleichberechtigt am gesellschaft-
lichen und wirtschaftlichen Leben teilhaben können.

Konkrete Praxisbeispiele sind etwa automatische 
Untertitel bei Videokonferenzen, E-Learning-Plattfor-
men mit kontrastreichem Design oder barrierefreie 
Websites mit Screenreader-Kompatibilität, damit der 
Bildschirminhalt für Personen mit Sehbehinderungen 
vorgelesen werden kann. Auch KI-gestützte Chatbots, 
die automatisch auf eine einfache Sprache umschal-
ten, sind Beispiele dafür, wie Unternehmen Barrieren 
abbauen.

Unternehmen, die barrierefreie Produkte und 
Dienstleistungen schaffen, fördern eine inklusive Ge-
sellschaft. Zudem dienen ESG-Kriterien zunehmend 
öfter als wichtige Entscheidungskriterien für Inves-
toren, Geschäftspartner und Mitarbeiter und stärken 
somit die Reputation eines Unternehmens.

Barrierefreiheit und Einsatz von KI
In aktuellen Zeiten ist der Einsatz von KI nicht weg-
zudenken, im Gegenteil, er sollte forciert werden. 
Im Hinblick auf barrierefreie Anwendungen können 
Sprachassistenten aktiv eingesetzt werden. Zusätzlich 
sollte der Einsatz von KI-gestützten Tools überprüft 
werden, wie beispielsweise Übersetzungen in Ge-
bärdensprache oder die Anpassung von Webseiten-
texten in einfacher Sprache. Die Einbeziehung von 
Nutzern mit Beeinträchtigung in den Entwicklungs-
prozess neuer Produkte oder Dienstleistungen ist 
empfehlenswert. 

Doch Vorsicht: Der Einsatz von KI sollte verant-
wortungsbewusst erfolgen. Diskriminierende Algo-
rithmen müssen sofort angepasst werden. Auch hier 
empfiehlt es sich, regelmäßige Überprüfungen fortan 
einzubauen. Lesen Sie hierzu auch gerne den Artikel 
„Wenn die KI entscheidet: Entlastung oder versteckte 
Gefahr?“

diesem Zusammenhang auch, was Sie bei der Um-
setzung des BaFG und dem Einsatz von KI beachten 
müssen.

Inklusion durch Barrierefreiheit?
Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen 
äußert sich oft in Form von Barrieren, die den Zugang 
zu Produkten und Dienstleistungen erschweren oder 
unmöglich machen. Das BaFG setzt hier an, indem 
es Barrierefreiheitsanforderungen für bestimmte 
Produkte und Dienstleistungen festlegt. Ziel ist es, 
dass Menschen mit Behinderungen diese in der all-
gemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis 
und grundsätzlich ohne fremde Hilfe, nutzen können. 
Dadurch wird die gesellschaftliche Inklusion geför-
dert und es eröffnet sich für Unternehmen ein neues 
Marktpotenzial.

ESG und DEI: Wie das BaFG Unternehmen strategisch 
voranbringt
Die Umsetzung des BaFG ist nicht nur eine gesetzli-
che Verpflichtung, sondern unterstützt Unternehmen 
auch bei ihren ESG- und folglich bei deren DEI-Zielen.

Das „S“ von ESG steht für soziale Verantwortung. 
Dabei handelt es sich nicht nur um massive Men-
schenrechtsverletzungen wie Kinderarbeit, sondern 
es umfasst auch Maßnahmen gegen Antidiskriminie-
rung. In diesem Zusammenhang wird regelmäßig DEI 
(übersetzt: Vielfalt, Gleichberechtigung, Inklusion) 
erwähnt. DEI-Maßnahmen zählen zur sozialen Ver-
antwortung eines Unternehmens.

Hier finden Sie eine kurze Zusammenfassung 
der Key Facts zum BaFG: Barrierefreiheitsgesetz: 
„Schon wieder ein neues Gesetz“

Lesen Sie den Artikel „Wenn die KI entscheidet: 
Entlastung oder versteckte Gefahr?“ 
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FAZIT
Das Barrierefreiheitsgesetz ist ein Schritt zur 
Förderung einer inklusiven Gesellschaft. Für 
Unternehmen bietet die Umsetzung der gesetz-
lichen Anforderungen nicht nur die Möglichkeit, 
rechtliche Vorgaben zu erfüllen, sondern auch, 
neue Kundenkreise zu erschließen, die Kunden-
zufriedenheit zu steigern und sich als verant-
wortungsbewusster Arbeitgeber im Markt zu 
positionieren. Gleichzeitig erfüllt die Umsetzung 
des Gesetzes mögliche ESG- und DEI-Ziele und 
schafft eine nachhaltige und inklusive Unterneh-
menskultur. Bei der Umsetzung von Maßnahmen 
für die Förderung von Barrierefreiheit sollten die 
Einsatzmöglichkeiten von KI überprüft werden.

Noch eine kleine Abschlussübung: Versetzen Sie 
sich mindestens einen Tag lang in die Situation 
einer Person mit Beeinträchtigung.
• Was nehmen Sie wahr?
• Welche Herausforderungen ergeben sich bei-

spielsweise bei simplen alltäglichen Vorgän-
gen wie Geldabheben oder Fahrkartenkauf?

Sie werden vermutlich „simple Vorgänge“ nun 
anders sehen. Der Unterschied? Sie schlüpfen 
abends wieder aus der Rolle und haben eine 
(Online-)Infrastruktur, die Sie einfach nutzen 
können. Eine Person mit Behinderung kann das 
(noch) nicht. Dafür sind Unternehmen jetzt ge-
fragt, ihre Produkte und Dienstleistungen dem-
entsprechend anzupassen. Lassen Sie keine Zeit 
mehr verstreichen.

©
 A

do
be

 S
to

ck

 
2-seitiger Artikel	 Titel	 50–100 (1–2 Zeilen)  
(dichtes Layout)	 Vorspann	 300  (3 Zeilen) 
6 Spalten	 Text	 7.600 (inkl. Kästen und Fazit) 
 

		  1 / 202626 27www.compliance-praxis.at

Fünf Erfolgsfaktoren für eine effiziente 
Zusammenarbeit zwischen Compliance 
und der Internen Revision
Compliance und die Interne Revision verfolgen dasselbe Ziel, sprechen jedoch 
häufig­unterschiedliche­Sprachen.­Ihre­Zusammenarbeit­entscheidet,­ob­­Risiken­
wirksam gesteuert oder übersehen werden. Aus der Praxis lassen sich fünf 
­Erfolgsfaktoren­ableiten,­welche­in­diesem­Artikel­zu­finden­sind.

Von Lisa-Maria Mair

1  Klare Rollen- und Aufgaben-
abgrenzung

Eine­effiziente­Zusammenarbeit­beginnt­
mit­Klarheit­und­definierten­Strukturen.­
Unklare Zuständigkeiten gehören zu den 
häufigsten­Ursachen­für­Spannungen­
zwischen Compliance und der Internen 
Revision. Wer ist wofür verantwortlich? 
Wo endet die Beratung, wo beginnt die 
Prüfung? Und wer trägt letztlich die Ver-
antwortung? 

Die Antwort auf diese Fragen ist nicht 
allein Aufgabe der beteiligten Funktionen, 
sondern beginnt bereits bei Eingliede-
rung der Abteilungen im Unternehmens-
organigramm. Hier dient bereits das 
Drei-Linien-Modell als Orientierungs-
rahmen für eine optimale Struktur. Dabei 
ist Compliance der 2. Linie zugeordnet 
und unterstützt das Management prä-
ventiv bei der Einhaltung von Regeln. Die 
Interne Revision bildet die 3. Linie und 
prüft unabhängig die Wirksamkeit von 
Systemen und Kontrollen. Wurden die 
Strukturen­klar­definiert,­sollte­der­Fokus­
auf einen regelmäßigen Informationsaus-
tausch gelegt werden. Näheres wird im 
nächsten Absatz erläutert.

2
 Regelmäßiger und 
 strukturierter Austausch

Eine­effiziente­Zusammenarbeit­ist­kein­
punktuelles Ereignis, sondern ein kon-
tinuierlicher Prozess. Ein regelmäßiger 
und strukturierter Austausch zwischen 
Compliance und der Internen Revision ist 
daher­unverzichtbar.­Oft­findet­die­Kom-
munikation zwischen Compliance und 
der Internen Revision nur anlassbezogen 
statt – etwa vor Prüfungen oder nach 
kritischen Feststellungen. Das ist zu spät. 
Eine­effiziente­Zusammenarbeit­braucht­
Regelmäßigkeit und Struktur.

In der Praxis bewährt hat sich ins-
besondere ein frühzeitiger Informa-
tionsaustausch über relevante Themen, 
Risiken und regulatorische Entwicklun-
gen. Compliance-Beauftragte können der 
Internen Revision wertvolle Hinweise auf 
neue Risikofelder, Auffälligkeiten oder 
regulatorische Schwerpunkte geben. Die 
Interne Revision wiederum kann diese 
Themen im Rahmen ihrer risikoorientier-
ten Prüfungsplanung oder bei Sonder-
prüfungen berücksichtigen und gezielt 
vertiefen. Wichtig dabei ist, dass dieser 
Austausch sachlich ist. Rückt der Fokus 
mehr in Richtung Prüfungssteuerung und 
besteht Gefahr, dass die Unabhängigkeit 
der Internen Revision darunter leidet, 
muss klar gegengesteuert werden. Das 
führt zum nächsten Erfolgsfaktor im fol-
genden Absatz.

Der Termin steht seit Wochen im Kalen-
der: „Abstimmung Compliance & Interne 
Revision“, 30 Minuten. Als sich die beiden 
Abteilungsleiterinnen im Besprechungs-
raum gegenübersitzen, ist die Stimmung 
höflich,­aber­spürbar­reserviert.­Zu­oft­
hat man aneinander vorbeigeredet, zu 
unterschiedlich war die Erwartungshal-
tung und teilweise auch der Tonfall. Und 
doch ist allen klar: In einer zunehmend 
regulierten, dynamischen und komple-
xen Unternehmenswelt können es sich 
Compliance und die Interne Revision 
nicht leisten, isoliert nebeneinander 
zu agieren. Doch welche Faktoren sind 
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3  Wahrung der Unabhängigkeit 
der internen Revision

So wichtig die Zusammenarbeit auch ist 
– sie hat klare Grenzen. Die organisato-
rische und fachliche Unabhängigkeit der 
Internen Revision ist nicht verhandelbar 
und bildet die Grundlage für eine wirk-
same Corporate Governance.

Unabhängigkeit bedeutet jedoch 
nicht Isolation. Nähe und Unabhängig-
keit können koexistieren, wenn die Rollen 
klar­definiert­und­respektiert­werden.­Für­
beide Abteilungen ist ein starkes internes 
Netzwerk von großer Bedeutung. Eine 
professionelle Zusammenarbeit zeichnet 
sich dadurch aus, dass die Revision infor-
miert ist, ohne involviert zu sein, und dass 
Compliance Transparenz schafft, ohne Ein-
fluss­zu­nehmen.­Diese­Balance­zu­halten,­
erfordert gegenseitiges Verständnis sowie 
eine fachliche Wertschätzung, welche im 
nächsten Absatz näher ausgeführt wird.

4  Gegenseitige fachliche 
 Wertschätzung

Der vierte Erfolgsfaktor ist weniger 
formell, aber nicht weniger wichtig: Die 
gegenseitige fachliche Wertschätzung. 
Compliance und die Interne Revision 
nutzen unterschiedliche Methoden und 
bringen unterschiedliche Perspektiven 
ein. Genau diese Vielfalt ist ein Mehrwert 
– sofern sie anerkannt und gelebt wird.

Die Anerkennung der jeweiligen 
Expertise, Erfahrungen und Sichtweisen 
stärkt das Vertrauensverhältnis und 
reduziert­Konfliktpotenzial.­Die­jeweilige­
Abteilungsleitung kann hier bereits den 
Weg ebnen: Wo Wertschätzung Teil des 
Unternehmensalltags ist, entstehen Of-
fenheit und die Bereitschaft, voneinander 
zu lernen. Dies wirkt sich nicht nur auf 
die Zusammenarbeit der Funktionen aus, 
sondern auch auf deren Wahrnehmung 
im gesamten Unternehmen. Gleichzeitig 
fördert es die Annahme von kritischen 
Feststellungen, wie beispielsweise beim 
Präsentieren von Prüfungsergebnissen. 
Mehr dazu im folgenden Absatz.

5  Professioneller Umgang  
mit Prüfungsergebnissen

Ein besonders sensibler Punkt in der 
Zusammenarbeit ist der Umgang mit Prü-
fungsergebnissen der Internen Revision 
im Bereich Compliance. Hier entscheidet 
sich­häufig,­ob­die­Zusammenarbeit­als­
konstruktiv oder belastend wahrgenom-
men wird. Zentral ist ein professioneller, 
sachlicher Umgang – ohne Schuldzuwei-
sungen. Prüfungsfeststellungen beziehen 
sich auf Systeme, Prozesse und Struktu-
ren – nicht auf persönliche Leistungen 
einzelner Mitarbeitender. Gleichzeitig 
stehen hinter jedem Prozess Mitarbeiten-
de. Die Wahl der Kommunikation ist hier 
ausschlaggebend, ob es zu nachhaltigen 
Veränderungen kommt oder Maßnahmen 
lediglich für kurze Dauer umgesetzt wer-
den. Eine wertschätzende Kommunikation 
auf beiden Seiten trägt wesentlich dazu 
bei, Akzeptanz für Ergebnisse zu schaffen.

Der oft zitierte Grundsatz „Kein Tadel 
ist Lob genug“ gilt in modernen Gover-
nance-Strukturen als überholt. Auch wenn 
eine regelmäßige Positivberichterstattung 
nicht in allen Organisationen etabliert 
ist und teilweise auch die Kapazitäten in 
Berichten sprengen würde, ist es empfeh-
lenswert, funktionierende Strukturen und 
wirksame Maßnahmen explizit zu benen-
nen. Die Interne Revision ist hier ange-
halten, positive Beobachtungen bewusst 
im Abschlussgespräch anzuführen und 
situationsbedingt bereits bei Prüfungsge-
sprächen motivierende Worte einzubau-
en. Dies reduziert Barrieren zwischen den 
Abteilungen und fördert eine konstruktive 
Fehler- und Lernkultur.

FAZIT

Eine effiziente Zusammenarbeit 
zwischen Compliance und der 
Internen Revision entsteht nicht 
zufällig. Sie ist das Ergebnis klarer 
Strukturen und wertschätzender 
Kommunikation. Unternehmen, 
in denen Compliance-Beauftragte 
und die Interne Revision (noch) 
nicht effektiv zusammenarbeiten, 
haben Aufholbedarf. Unternehmen 
können es sich nicht mehr leisten, 
dass die Interne Revision isoliert 
Checklisten überprüft. In Hinblick 
auf die jüngste Generation in der 
Arbeitswelt entstehen hier klare 
Anforderungen, um markttauglich 
zu bleiben. Die Abteilungen müssen 
ihr verstaubtes Image ablegen und 
interne Synergien schaffen. Wie im 
Artikel erwähnt, können Nähe und 
Unabhängigkeit koexistieren und 
sollten dies auch, um das Unter-
nehmen dabei zu unterstützen, die 
Unternehmensziele zu erreichen. 
Wie immer gilt: Unternehmen, die 
dies erkennen, sind Vorreiter und 
klar im (Wettbewerbs-) Vorteil.
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RECHT & HAFTUNG

Resilienz kritischer Einrichtungen-Gesetz
Der Nationalrat hat im September 2025 ein neues Resilienz kritischer Einrichtungen- 
Gesetz beschlossen. Einrichtungen, die per Bescheid als kritische Einrichtungen 
 qualifiziert werden, werden umfangreiche Maßnahmen zum Schutz der physischen 
 Sicherheit umsetzen müssen. Bei Missachtung drohen hohe Verwaltungsstrafen.

Von Lukas Feiler, Silvia Grohmann, Lukas Beiglböck

Kritische Einrichtungen werden zunehmend von 
grenzüberschreitenden, aber auch nationalen Bedro-
hungen heimgesucht. Die EU hat dies zum Anlass ge-
nommen, Unternehmen mit essenzieller Bedeutung 
für die Aufrechterhaltung des gesellschaftlichen Le-
bens aktiv Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz ihrer 
physischen Infrastruktur aufzuerlegen. Österreich 
wird diese EU-Richtlinie mit dem Resilienz kritischer 
Einrichtungen-Gesetz („RKEG“) umsetzen. 

Was sind kritische Einrichtungen?
Kritische Einrichtungen sind im Allgemeinen solche 
Einrichtungen, deren Funktionsfähigkeit für die Ge-
sellschaft essenziell ist. Die Qualifizierung solcher 
Einrichtungen als „kritisch“ bleibt den Unternehmen 

über keine Niederlassung in Österreich verfügen. 
Falls solche Unternehmen ohne Niederlassung als 
kritische Einrichtung eingestuft werden, müssen sie 
gegenüber dem Innenminister einen verantwort-
lichen Beauftragen gem § 9 Verwaltungsstrafgesetz 
(VStG) bestellen. 

Konsequenzen der Einstufung als  
kritische Einrichtung
Die Einstufung als kritische Einrichtung hat potenziell 
umfangreiche Auswirkungen, da sie über die Ver-
pflichtungen dieses Gesetzes hinausgeht. Kritische 
Einrichtungen unterliegen nämlich automatisch auch 
der NIS-2-RL, die ein hohes gemeinsames Cybersicher-
heitsniveau in der EU gewährleisten soll und das pri-
mär auf die physische Sicherheit abzielende RKEG um 
die Umsetzung umfassender Cybersicherheitsmaßnah-
men ergänzt. Der Innenminister ist demgemäß auch 
verpflichtet, jenen Behörden, die in Österreich für die 
Vollziehung der NIS-2-RL zuständig sein werden, in-
nerhalb eines Monats die Einstufung einer Einrichtung 
als kritische Einrichtung bekannt zu geben.

Wenngleich der österreichische Gesetzgeber trotz 
bereits abgelaufener Frist im Oktober letzten Jahres 
die NIS-2-RL noch nicht in nationales Gesetz um-
gesetzt hat, steht bereits fest, dass kritische Einrich-
tungen unabhängig von ihrer Unternehmensgröße als 
wesentliche Einrichtungen nach NIS-2 gelten werden. 
Nach der NIS-2-RL unterliegen wesentliche Einrich-
tungen im Gegensatz zu den sonstigen regulierten, 
sogenannten „wichtigen“ Einrichtungen, einem stren-
gen Aufsichtsregime. 

allerdings nicht selbst überlassen, gleichwohl sie 
eine Kooperationspflicht dabei trifft. Vom neuen 
Gesetz umfasst sind nämlich bloß diejenigen Ein-
richtungen, welche vom Bundesminister für Inneres 
per Bescheid als kritische Einrichtungen eingestuft 
werden. Dies können sowohl öffentliche als auch 
private Einrichtungen sein. 

Arten kritischer Einrichtungen
Die Voraussetzungen für die Einstufung als kritische 
Einrichtung sind, dass die kritische Einrichtung im In-
land tätig ist, sich deren kritische Infrastruktur im In-
land befindet, sie einen wesentlichen Dienst erbringt 
und bei Erbringung dieses wesentlichen Dienstes ein 
Sicherheitsvorfall eintreten kann. Bei der Klassifizie-
rung als„wesentlicher Dienst“ wird an der Delegier-
ten Verordnung (EU) 2023/2450 Anleihe genommen. 
Grundsätzlich umfasst sind Dienste innerhalb von elf 
Sektoren, darunter Energie (Strom, Fernwärme und 
-kälte, Erdöl, Erdgas, Wasserstoff), Verkehr (Luftfahrt, 
Schienenverkehr, Schifffahrt, Straßenverkehr, Öffent-
licher Verkehr), Bankwesen und Finanzmarktinfra-
strukturen, Gesundheit (zB Gesundheitsdienstleister, 
Arzneimittelforschung und -entwicklung, Medizin-
produkteherstellung), Trink- und Abwasser, digitale 
Infrastruktur und Lebensmittelproduktion, -verarbei-
tung und -vertrieb. Innerhalb dieser Sektoren kann 
der Innenminister darüber hinaus durch Verordnung 
weitere wesentliche Dienste festlegen. 

Die Einstufung als kritische Einrichtung muss 
allerdings nicht für die Ewigkeit gelten, ist doch die 
bescheidmäßige Einstufung unverzüglich aufzu-
heben, wenn die Kriterien einer kritischen Einrich-
tung nicht mehr vorliegen. Auch der Innenminister 
hat die erstellte Liste von kritischen Einrichtungen 
regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls zu 
aktualisieren.

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, 
dass auch solche Unternehmen als kritische Einrich-
tung in Österreich eingestuft werden können, welche 

Das bedeutet, dass die zuständige NIS-2-Auf-
sichtsbehörde dazu befugt ist, die Umsetzung von 
Risikomanagementmaßnahmen proaktiv und ex ante, 
dh ohne konkreten Anlassfall, wie etwa einen Cyber-
sicherheitsvorfall, zu kontrollieren. Zudem können 
gegen Mitglieder der Geschäftsleitung einer wesent-
lichen Einrichtung nach der NIS-2-RL besonders 
schmerzliche Sanktionen verhängt werden.

Unternehmen, die der Ansicht sind, dass ihre 
Einstufung als kritische Einrichtung nach dem RKEG 
unzulässigerweise erfolgt ist, können den Einstu-
fungsbescheid des Innenministers beim Bundesver-
waltungsgericht bekämpfen. 

Pflichten nach Einstufung als kritische Einrichtung
Kritische Einrichtungen haben zunächst dem Innen-
minister innerhalb von vier Wochen nach Einstufung 
eine zentrale Kontaktstelle sowie mindestens eine 
Ansprechperson mitzuteilen. Weiters haben kritische 
Einrichtungen eine wiederkehrende Risikoanaly-
se durchzuführen. Diese hat dabei unter anderem 
potenzielle Gefahren zu identifizieren und deren Aus-
wirkungen auf die Einrichtung darzustellen. 

Angesichts der Zusammenhänge zwischen Cyber-
sicherheit und physischer Sicherheit liegt dem RKEG 
sowie der NIS-2-Richtlinie ein möglichst kohärenter 
„All-Gefahren-Ansatz“ zugrunde, um durch eine abge-
stimmte nationale Umsetzung die isolierte Betrach-
tung physischer und digitaler Risiken zu überwinden. 
Als solche zu ermittelnden Gefahren kommen etwa 
Naturkatastrophen (Hochwasser, Sturm, Erdbeben), 

AUTOR:INNEN
Dr. Lukas Feiler, SSCP, CIPP/E 
ist Partner und Leiter des IP-/
IT-Teams bei Baker McKenzie 
Wien. Er ist Lehrbeauftragter 
für Datenschutzrecht und für 
KI-Recht an der rechtswissen-
schaftlichen Fakultät der Univer-
sität Wien.

Mag. Silvia Grohmann, CIPP/E 
ist Rechtsanwältin bei Baker 
McKenzie und auf Datenschutz, 
Cybersecurity und Künstliche 
Intelligenz spezialisiert.

Dr. Lukas Beiglböck ist Rechts-
anwaltsanwärter bei Baker 
McKenzie und schwerpunkt-
mäßig im Bereich International 
Commerce & Trade sowie im 
öffentlichen Recht tätig.

©
 x

xx

→

©
 A

do
be

 S
to

ck

		  4 / 202538 39www.compliance-praxis.at

RECHT & HAFTUNG
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intentionale Gefahren (Sabotage, Spionage, Gewalt-
handlungen) sowie anthropogene Gefahren (Abhän-
gigkeiten von ausländischen Technologien, fehlendes 
Fachpersonal, Verschuldungskrise) in Betracht. Die 

kritischen Einrichtungen können dabei auf bereits 
bestehende Risikoanalysen zurückgreifen, welche 
mitunter bereits aufgrund anderer nationaler oder 
unionsrechtlicher Rechtsakte erstellt wurden. Die Er-
gebnisse der Risikoanalyse müssen in strukturierter 
Form aufbereitet werden, damit diese einer behörd-
lichen Überprüfung zugrunde gelegt werden können.

Auf Basis der Risikoanalyse haben kritische Ein-
richtungen danach Resilienzmaßnahmen umzuset-
zen, also geeignete und verhältnismäßige technische, 
sicherheitsbezogene und organisatorische Maßnah-
men, um den identifizierten Gefahren vorbeugend 
zu begegnen. Diese Resilienzmaßnahmen umfassen 
etwa Sicherheitsvorkehrungen (personelle Maßnah-
men, Schulungsmaßnahmen, Zutrittskontrollen und 
Überwachungsmaßnahmen), Lieferkettendiversi-
fizierung und Notfallpläne und betreffen daher die 
physische Sicherheit. Das RKEG ergänzt insofern die 
NIS-2-RL, welche die digitale Sicherheit vor Augen 
hat. Die von den kritischen Einrichtungen gewählten 
Resilienzmaßnahmen sind in einem Resilienzplan 
nachvollziehbar aufzuzeichnen.

Meldepflichten und Audits
Überdies sieht das RKEG strenge Meldepflichten vor: 
Kritische Einrichtungen müssen einen Sicherheitsvor-
fall unverzüglich, längstens jedoch binnen 24  Stun-
den nach Kenntnis melden und längstens binnen 
eines Monats weitere und später bekanntgewordene 
Umstände in einer Folgemeldung melden. Ein Sicher-
heitsvorfall ist definiert als ein Ereignis, das die Er-
bringung eines wesentlichen Dienstes erheblich stört 
oder stören könnte. Das RKEG sieht vor, dass der 
Bundesminister für Inneres durch Verordnung näher 
festlegen muss, wann ein solcher Sicherheitsvorfall 
vorliegt. Zu beachten ist weiters, dass diese Fristen 
auch am Wochenende und an Feiertagen enden 
können. Dass kritische Einrichtungen ihre Pflichten 
aus dem RKEG sehr ernst zu nehmen haben, bewei-
sen die vergleichsweise hohen Verwaltungsstrafen 

bei Non-Compliance, welche in der Höhe von bis zu 
EUR  500.000,– verhängt werden können. Zur Ein-
haltung der Verpflichtungen des RKEG kann der 
Innenminister die Übermittlung der Risikoanalyse 
und des Resilienzplans sowie sonstige Nachweise für 
die Erfüllung der Anforderungen des RKEG von den 
kritischen Einrichtungen verlangen. Verbleiben dabei 
Unklarheiten, kann der Innenminister von der jewei-
ligen kritischen Einrichtung die Durchführung eines 
Audits verlangen. Kritische Einrichtungen haben 
die Kosten der Durchführung von Audits selbst zu 
tragen und sich dabei eines durch Bescheid befugten 
Resilienzauditors zu bedienen. Der Innenminister 
wird zu diesem Zweck eine Liste mit den Berechtigten 
erstellen und den kritischen Einrichtungen zur Ver-
fügung stellen. Der Innenminister kann zudem – nach 
vorheriger Ankündigung – Vor-Ort-Kontrollen bei der 
kritischen Einrichtung durchführen. 

Einige Details der praktischen Umsetzung des RKEG 
harren noch einer genaueren Ausgestaltung. Das RKEG 
sieht nämlich einige Verordnungs- und Determinie-
rungspflichten sowie -möglichkeiten für den Innen-
minister bzw die Bundesregierung vor. Diese Details 
betreffen etwa das (behördeninterne) Verfahren zur 
Ermittlung kritischer Einrichtungen, die Koordinierung 
zwischen Innenminister und den österreichischen 
NIS-2-Vollzugsbehörden zum Zweck des Informations-
austausches über Cybersicherheitsrisiken, Cyber-
bedrohungen oder Cybersicherheitsvorfälle und die 
oben genannte nähere Definition von Sicherheitsvor-
fällen. Das RKEG wurde am 24. 9. 2025 im Nationalrat 
beschlossen und muss vor der Kundmachung noch 
den Bundesrat passieren. Das RKEG wird nach Ablauf 
von vier Monaten nach der Kundmachung mit dem 
nächstfolgenden Monatsersten in Kraft treten.

FAZIT
Das vom Nationalrat im September 2025 be-
schlossene Resilienz kritischer Einrichtungen-
Gesetz (RKEG) verpflichtet kritische Einrichtun-
gen zu umfassenden, aktiven Maßnahmen zum 
Schutz der physischen Sicherheit. Schätzungs-
weise werden 400 bis 600 Unternehmen in Ös-
terreich als kritische Einrichtungen dem Gesetz 
unterliegen. Um sich keinen Risiken von hohen 
Verwaltungsstrafen (bis EUR 500.000,–) auszu-
setzen, empfiehlt sich für Unternehmen, sich 
frühzeitig mit den Pflichten des neuen Gesetzes 
auseinanderzusetzen.

» Dass kritische Einrichtungen ihre Pflichten 
aus dem RKEG sehr ernst zu nehmen haben, 

beweisen die vergleichsweise hohen Verwaltungs-
strafen bei Non-Compliance, welche in der Höhe 
von bis zu EUR 500.000,– verhängt werden können.

Keep calm and comply – Wie der ECCTA das 
 Unternehmensstrafrecht transformiert
Seit 1. September 2025 können österreichische Unternehmen nach britischem Recht strafrechtlich 
belangt werden, wenn sie keine angemessenen Maßnahmen zur Betrugsprävention implementiert 
haben. Welche Maßnahmen in diesem Zusammenhang als angemessen gelten, hat das britische 
Innenministerium in umfangreichen Leitlinien vom 6. November 2024 dargelegt.

Von Martin Eckel und Sebastian Hofer

Gesetz zur Stärkung von Transparenz 
und  Unternehmensverantwortung
Mit dem Economic Crime and Corporate 
Transparency Act (ECCTA) hat das Ver-
einigte Königreich Ende 2023 ein Geset-
zespaket verabschiedet, dass insbeson-
dere auf eine effektivere Bekämpfung 
von Wirtschaftskriminalität, Geldwäsche 
und Korruption abzielt. Neben strengeren 
Offenlegungspflichten für Unternehmen, 
erweiterten Befugnissen für Ermitt-
lungsbehörden und neuen Transparenz-
anforderungen im Gesellschaftsregister, 
enthält das Gesetz auch eine Neurege-
lung der strafrechtlichen Unternehmens-
haftung. Die ebenfalls veröffentlichten 
Leitlinien gelten als Best Practice eines 
funktionierenden Compliance-Manage-
ments und sind auch für Unternehmen 
relevant, die vom neuen Straftatbestand 
nicht unmittelbar betroffen sind. Die 
britische Regierung hat damit auf die 
immer wiederkehrende Kritik, dass große 
Unternehmen sich allzu oft hinter kom-
plexen Strukturen und Verantwortlich-
keitslücken verstecken können, reagiert. 

Nennenswert dabei ist, dass Betrugs-
straftaten die mit Abstand am häufigsten 
vorkommenden Straftaten im Vereinigten 
Königreich sind. Laut Schätzungen der 
„National Crime Agency“ entstehen jähr-
lich wirtschaftliche Schäden in zweistelli-
ger Milliardenhöhe. Der neue Gesetzesakt 
soll diese Lücken nun schließen, indem 
Unternehmen dazu verpflichtet werden, 
systematisch Maßnahmen zu ergreifen, 
um betrügerische Handlungen innerhalb 
ihrer Organisation und durch verbundene 
Dritte zu verhindern.

Der neue Straftatbestand –  
„Failure to Prevent Fraud“
Das Kernstück des ECCTA ist die Einfüh-
rung des neuen Unternehmensstraftatbe-
stands „Failure to Prevent Fraud“ – oder 
„Unterlassen der Betrugsprävention“. 
Demnach macht sich ein Unternehmen 
strafbar, wenn eine „assoziierte Person“ 
eine Betrugsstraftat begeht, von der das 
Unternehmen oder ein Kunde profitiert, 
und das Unternehmen keine „angemes-
senen Maßnahmen“ getroffen hat, um  

einen solchen Betrug zu verhindern. Eine 
assoziierte Person kann ein Mitarbeiter, 
ein Tochterunternehmen, ein (Handels-)
Agent, ein Joint-Venture-Partner oder ein 
sonstiger Dritter sein, der für das Unter-
nehmen tätig ist.

Nach „Section 199“ ECCTA haften aller-
dings nur solche Unternehmen, die selbst 
oder deren Muttergesellschaft als „große 
Organisation“ gelten. Dies ist der Fall, 
wenn – einschließlich aller Tochtergesell-
schaften – mindestens zwei der folgenden 
Kriterien erfüllt sind:
• mehr als 250 Beschäftigte,
• mehr als 36 Mio GBP Umsatz,
• eine Bilanzsumme von über 18 Mio 

GBP.

Diese Schwellenwerte orientieren sich 
an den Größenkriterien des britischen 
Companies Act 2006 und sollen kleine 
und mittlere Unternehmen entlasten. 
Ist lediglich die Muttergesellschaft als 
große Organisation einzustufen, wer-
den dem Tochterunternehmen künftig 
alle Betrugsstraftaten zugerechnet, die 
dessen Mitarbeitende zum Vorteil des 
Unternehmens begehen. Dies bedeutet 
jedoch zugleich, dass auch österreichi-
sche Unternehmen ohne Tochtergesell-
schaft im Vereinigten Königreich unter 
den ECCTA fallen können – etwa wenn 
ein Vertriebsmitarbeiter oder Agent in 
London betrügerisch handelt, ein öster-
reichischer Exporteur einen britischen 
Kunden täuscht oder ein Joint Venture 
im Vereinigten Königreich manipulierte 
Rechnungen ausstellt. Damit erstreckt →©
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NETZWERK NEWS

ÖCOV-Generalversammlung
Am 11. Dezember 2025 fand in den Räum-
lichkeiten von Taylor Wessing sowie on-
line die ÖCOV-Generalversammlung statt, 
die vom Hausherrn Martin Eckel mit einer 
schwungvollen Key-Note zum Thema „We-
niger Regeln, mehr Verantwortung – Com-
pliance-Kultur im Wandel“ eröffnet wurde. 
Danach präsentierten Andrea Pilecky und 
Roman Sartor die ENFCO-Studie zu „Kor-
ruption & Compliance“ (siehe dazu Com-
pliance Praxis 4/2025). Der Vorstellung 
der Aktivitäten der einzelnen Arbeits-
gruppen folgten die im Stategieworkshop 
des Vorstands erarbeiteten Vorschläge zur 
Attraktivierung der Arbeitsgruppen. 

Sabine Winkler, Rudi Schwab,  Michael 
Zinnagl,­Jacqueline­Mlinarcsik,­­Birgit­
 Horacek und Iris Curman wurden in 
den ÖCOV-VV-Vorstand wiedergewählt 
und Charlotte Eberl mit großem Dank 
für ihre langjährige, hervorragende 

Schriftführertätigkeit auf eigenen 
Wunsch aus dem Vorstand verabschie-
det. Der ÖCOV-Beirat setzt sich nun aus 
Roman Sartor (Vorsitzender),  Andrea 
Pilecky,  Martin Eckel, Manuela Kohl und 
­Jacqueline­Abazi­zusammen.

Compliance & Legal – Berufsbild, 
Schnittstellen und Zukunftsperspektive
Am­30.­Jänner­fand­unter­großer­Beteili-
gung eine Kooperationsveranstaltung von 
ÖCOV und DICO, Deutsches Institut für 
Compliance e.V., zum Thema „Compliance 
& Legal – Berufsbild, Schnittstellen und 
Zukunftsperspektive“ statt. Nach Gruß-
worten von Roman Sartor für den ÖCOV 
und Kai Fain für den DICO gaben Stefanie 
Thuiner,­General­Counsel­bei­myflexbox­
und Vorstandsmitglied der Vereinigung 
österreichischer Unternehmensjurist:in-
nen, Martin Reichetseder, Director Legal, 
Compliance Risk und Internal Audit bei 
TGW Logistics GmbH, Nina Stoeckel, 

Leiterin Ethics & Compliance Team bei 
Boehringer Ingelheim und DICO-Vor-
standsmitglied, sowie Matthias C. Führich, 
Syndikusanwalt Compliance und Privacy 
bei der Brenntag Group, in ihren Impuls-
vorträgen fundierte Einblicke in die Her-
ausforderungen durch unterschiedliche 
Rollenverständnisse,­Zielkonflikte­und­
Haftungsfragen. Weiters wurden Chancen 
der strategischen Positionierung und 
Stärkung der Wirksamkeit erörtert.  
Es wurden Schnittstellen, Reibungspunkte 
und Erfolgsfaktoren im Hinblick auf das 
Berufsbild von heute und morgen ein-
gehend dargestellt. Daraus ergaben sich 
wichtige Anregungen, wie sich Legal und 
Compliance in Zukunft aufstellen können, 
um den steigenden regulatorischen, or-
ganisatorischen und kulturellen Anforde-
rungen gerecht zu werden.

Ausblick
Die neue Arbeitsgruppe „Rollenbild Com-
pliance­Officer­&­Organisation“­unter­der­
Leitung von Andrea Pilecky und Roman 
Sartor trifft sich am 19. März 2026 online 
sowie am 15. April 2026 zu einer für die 
Mitglieder kostenlosen Parlamentsfüh-
rung mit dem Schwerpunkt „Frauen in 
der Demokratie“. Anmeldungen bitte an: 
pilecky@rosaelefant.at

Aktuelles vom ÖCOV 
Mit der Generalversammlung wurde das Vereinsjahr 2025 abgeschlossen.  
2026  begann mit einer DICO/ÖCOV-Kooperationsveranstaltung zum Thema  
Compliance & Legal – Berufsbild, Schnittstellen & Zukunftsperspektive.

Von Rudolf Schwab
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Anmeldung zur Mitgliedschaft:
Die Mitgliedschaft beim Öster-
reichischen­Compliance­Officer­
Verbund ist gratis aber nicht 
umsonst. Die Anmeldung auch zu 
den  einzelnen Arbeitsgruppen ist 
einfach über die ÖCOV-Webpage  
www.oecov.at möglich

ÖCOV

Mehr unter: www.compliance-praxis.at/veranstaltungen→

49. Compliance Netzwerktreffen

AI & Datenschutz in der Unternehmenspraxis
Diesem spannenden Thema widmen sich die Expert:innen 
Mag. Daniela Tonweber und Mag. Bernhard Mörtl, MBA, 
moderiert durch RA Mag. Andreas Schütz, LL.M (Taylor 
Wessing CEE).
Datum: 9. März 2026
Ort: Austrian Standards, Heinestraße 38, 1020 Wien
www.compliance-praxis.at/events

Webinar 

NIS 2 Umsetzung in Österreich: Rechtslage –  
Herausforderungen – Chancen
NIS 2 in Österreich: Pflichten, Chancen, Praxis
Univ.-Prof. Dr. Nikolaus Forgó und Dr. Lukas Feiler
Datum: 18. März 2026, 10:00–11:30 Uhr
Ort: Online
www.compliance-praxis.at/events

Event

Women in Law
Vorteile von ESG abseits der Regulatorik –  
Compliance mit Mehrwert
Mag. Sonja Irresberger mit Mag. Jutta Höfler und  
Monika Dauterive
Datum: 24. März 2026, 9.00–11.00 Uhr  
(Netzwerken ab 08.30 Uhr)
Ort: Schiefer Bar, Linke Wienzeile, 1060 Wien
www.compliance-praxis.at/events

Konferenz

Compliance Solutions Day 2026
Mit Christian Hunt erwartet Sie am Compliance Solutions 
Day 2026 eine Keynote mit einer klaren Botschaft:
„Human Risk im Zeitalter der KI – Warum der Mensch das 
größte Risiko bleibt“
Datum: 24. September 2026, ganztägig
Ort: Orangerie Schönbrunn, 1130 Wien
www.compliance-praxis.at/events
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Das neue EU-(Sanktions)Strafrecht
Staaten wie Russland, Iran oder Syrien 
unterliegen­seit­Jahren­umfassenden­
EU-Sanktionen. Angesichts wachsender 
geopolitischer Spannungen und der zu-
nehmenden Nutzung von Sanktionen als 

politisches Druckmittel rücken Verstöße 
gegen EU-Sanktionen verstärkt in den 
Fokus der Strafverfolgungsbehörden.

Um lückenhafte und uneinheitliche 
Durchsetzung zu beheben, wurde am 
19. Mai 2024 die Richtlinie (EU) 2024/1226 
verabschiedet. Damit wurden erstmals 
zentrale Straftatbestände bei Sanktions-
verstößen unionsweit harmonisiert und 
mit verbindlichen Mindeststrafen und 

Bußgeldrahmen versehen. Die Richt-
linie­verpflichtet­die­Mitgliedstaaten,­
ua Verstöße gegen Bereitstellungs- und 
Einfriergebote, Dienstleistungs- und Fi-
nanzdienstleistungsverbote sowie waren-
bezogene Beschränkungen in nationales 

Recht umzusetzen. Besonders relevant 
ist, dass Verstöße im Zusammenhang mit 
Militär- und sogenannten „Dual-Use“-Gü-
tern (also Produkte, Software und Tech-
nologien, die sowohl für zivile als auch 
für militärische Zwecke genutzt werden 
können) bereits bei grober Fahrlässigkeit 
strafbar sind.

Natürliche Personen (bspw Ge-
schäftsführer, Vorstände oder andere 

Führungskräfte) können mit Freiheitsstra-
fen­von­bis­zu­fünf­Jahren,­Geldstrafen,­
Berufs- und Tätigkeitsverboten sowie dem 
Entzug von Genehmigungen oder der Ver-
öffentlichung gerichtlicher Entscheidungen 
belegt­werden.­Juristische­Personen­haften­
nun nicht nur für Taten von Leitungsperso-
nen, sondern auch für Verstöße einfacher 
Mitarbeitender, wenn diese durch mangel-
hafte Aufsicht oder Kontrolle ermöglicht 
wurden.

Umsetzung der Richtlinie in Österreich
In Österreich wurde die Richtlinie im 
Februar 2025 weitgehend durch das 
Sanktionengesetz 2024 (SanktG 2024) um-
gesetzt, wodurch die Rechtslage erheblich 
verschärft wurde. Vorsätzliche Verstöße 
gegen restriktive Maßnahmen können nun 
mit Freiheitsstrafen von sechs Monaten 
bis­zu­fünf­Jahren­geahndet­werden,­da-
neben drohen nach §§ 17 und 18 SanktG 
2024 Geldstrafen von bis zu 150.000 EUR.

Die Strafbestimmungen sind als 
„Blankettstrafnormen“ ausgestaltet und 
verweisen damit auf die jeweils gelten-
den EU-Sanktionsmaßnahmen. Strafbar 
ist insbesondere, wer Transaktionen, 
Vermögensverschiebungen oder sonstige 
Rechtsgeschäfte über 100.000 EUR ent-
gegen den Maßnahmen vornimmt oder 
entsprechende Dienstleistungen erbringt. 
Auch Verstöße gegen Informations- und 
Auskunftspflichten­werden­mit­Strafen­
bis zu 150.000 EUR, bei schweren oder 
wiederholten Fällen bis zu 5 Mio EUR oder 

Interne Untersuchungen bei  Sanktionsverstößen 
im harmonisierten EU-Strafrecht – Neue  Pflichten, 
neue Risiken, neue Spielregeln 
Die Richtlinie (EU) 2024/1226 harmonisiert die strafrechtliche Verfolgung von Sanktionsverstößen 
und erhöht damit unionsweit die Risiken für Unternehmen. Der Beitrag beleuchtet einerseits Inhalt 
und­Umsetzung­der­Richtlinie­sowie­andererseits­die­daraus­resultierenden­Pflichten­zur­Durch-
führung interner Untersuchungen.

Von Martin Eckel und Sebastian Hofer

» Die Verschärfungen bedeuten für Unternehmen nicht nur eine 
Ausweitung ihres Haftungs- und Sanktionsrisikos, sondern 

auch steigende Anforderungen an ihre Compliance-Strukturen.
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dem Doppelten des erlangten Vorteils 
sanktioniert. Für die Exportkontrolle gel-
ten ähnliche Vorgaben, allerdings musste 
das Außenwirtschaftsgesetz 2011 (AußWG) 
nicht novelliert werden, da es bereits 
höhere Strafrahmen vorsah.

Unternehmenspflicht:  
interne  Untersuchungen 
Die Verschärfungen bedeuten für Unter-
nehmen nicht nur eine Ausweitung ihres 
Haftungs- und Sanktionsrisikos, sondern 
auch steigende Anforderungen an ihre 
Compliance-Strukturen. Interne Richt-
linien, Kontrollsysteme, Schulungen und 
insbesondere Meldeprozesse müssen 
daher überprüft und gegebenenfalls 
angepasst werden. Unterbleibt dies, 
besteht die Gefahr, dass neue regulatori-
sche Vorgaben übersehen werden. In der 
Folge könnten im Tagesgeschäft Prozesse 
genehmigt, Transaktionen durchgeführt 
oder Vorgänge zugelassen werden, die 
gegen die neuen Vorschriften verstoßen 
und sanktioniert werden.

Unabhängig davon, ob Sanktionsver-
stöße vorsätzlich, fahrlässig oder unbeab-
sichtigt erfolgen und ob sie von Mitarbei-
tenden oder Führungskräften ausgehen, 
können sie auf unterschiedlichen Wegen 
ans Licht gelangen, etwa durch Whistle-
blower-Hinweise, behördliche Anfragen, 
Dokumentenfunde oder interne Kont-
rollen. Bei belastbaren Anhaltspunkten 

besteht unmittelbarer Handlungsbedarf 
und die Einleitung einer internen Unter-
suchung ist dringend zu empfehlen. 
Diese ist längst nicht mehr nur Ausdruck 
guter Corporate Governance, sondern 
in bestimmten Konstellationen faktisch 
rechtlich geboten. Für die Unterneh-
mensleitung folgen daraus konkrete 
Aufklärungspflichten,­deren­Verletzung­
selbst haftungsbegründend sein kann. 
Unterbleiben etwa bei entsprechenden 
Verdachtsmomenten geeignete Maßnah-
men zur Sachverhaltsaufklärung, drohen 
neben gesellschaftsrechtlichen insbe-
sondere strafrechtliche Risiken im Sinne 
eines Organisationsverschuldens.

Die Einleitung einer internen 
 Untersuchung ist daher regelmäßig 
 geboten, wenn:
• konkrete Hinweise auf Sanktions-

verstöße bestehen
• wesentliche Geschäftsvorfälle nicht 

plausibel erklärbar sind
• interne Kontrollsysteme versagen oder 

umgangen wurden oder
• ein erhebliches behördliches oder 

öffentliches Interesse absehbar ist

Durchführung sanktionsbedingter 
 interner Untersuchungen 
Die Durchführung sanktionsbedingter 
interner Untersuchungen ist für Unter-
nehmen ein besonders sensibler Prozess, 
der sorgfältig geplant und umgesetzt 

werden muss. Sobald konkrete Verdachts-
momente auf Verstöße gegen Sanktionen 
bestehen oder Warnsignale auftreten, gilt 
es, rasch zu handeln.

Typischerweise umfasst der Ablauf 
die Sammlung, Sicherung und Auswer-
tung relevanter Dokumente, die Befra-
gung von Mitarbeitern, die Analyse von 
Prozessen und Transaktionen sowie die 
abschließende Bewertung rechtlicher 
und geschäftlicher Risiken. Im sanktions-
bezogenen Kontext ist dabei besondere 
Vorsicht geboten, da oftmals unterschied-
liche nationale und europäische Gesetze 
oder Richtlinien, aber auch Datenschutz-
vorgaben miteinander kollidieren können. 
Besonders komplex werden interne 
Untersuchungen dann, wenn der Sank-
tionsverstoß eine länderübergreifende 
Komponente besitzt und damit auch bei 
der Untersuchung verschiedene Rechts-
ordnungen zur Anwendung kommen. 
Unternehmen und Berater stehen dabei 
häufig­vor­einem­Dilemma,­da­beispiels-
weise US-Behörden für Strafmilderungen 
oft eine lückenlose Offenlegung ge-
schäftlicher Daten verlangen, während 
die europäische DSGVO den Transfer 
sensibler Informationen in Drittstaaten 
stark­einschränkt.­Jeder­Schritt­einer­
Untersuchung – von der Datensicherung 
bis zu Befragungen – muss daher gleich-
zeitig gegen unterschiedliche nationale 
und internationale Vorgaben abgewogen 
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werden, um nicht neue Rechtsverstöße 
zu riskieren. Sanktionsbezogene interne 
Ermittlungen bewegen sich damit regel-
mäßig in einem Spannungsfeld zwischen 
Strafrecht, Arbeitsrecht und Datenschutz.

Strafrechtliche Bedeutung
• Sicherstellung der späteren strafpro-

zessualen Verwertbarkeit von Untersu-
chungsergebnissen (Chain of Custody)

• Vermeidung von Verfahrensfehlern, die 
zu Beweisverwertungsverboten führen 
können

Arbeitsrechtliche Bedeutung
• Beachtung der Mitwirkungsobliegen-

heiten und Rechte der Mitarbeitenden
• Wahrung der Freiwilligkeit und Ver-

hältnismäßigkeit bei Mitarbeiterbe-
fragungen

• Einhaltung der Mitbestimmungsrechte 
von Betriebsräten

• Sicherstellung der rechtlichen Tragfä-
higkeit arbeitsrechtlicher Maßnahmen 
(zB Abmahnung, Kündigung)

Datenschutzrechtliche Bedeutung
• Begrenzung der Datenerhebung auf das 

erforderliche Maß (Datenminimierung)
• Besondere Vorsicht bei der Auswertung 

von IT-Systemen, E-Mail-Postfächern 
und bei internationalen Datentransfers

• Frühzeitige Einbindung des Daten-
schutzbeauftragten zur Risikominimie-
rung und Sicherung der Verwertbarkeit 
der Ergebnisse

Prävention und Vorbereitung  
auf den Ernstfall
Sanktionsverstöße können nicht nur 
finanziell­teuer­werden,­sondern­auch­die­
Reputation eines Unternehmens erheb-
lich schädigen. Angesichts der verschärf-
ten und harmonisierten Haftungsrisiken 
durch die Umsetzung der Richtlinie im 
SanktG gewinnt vor allem die präventive 
Vorbereitung auf mögliche Sanktions-
verstöße an Bedeutung. Unternehmen 
sollten ihr bestehendes CMS kritisch 
evaluieren und gezielt auf sanktionsrecht-
liche Risiken ausrichten. Grundlage dafür 
ist jedenfalls ein funktionierendes CMS, 
das Verantwortlichkeiten, Kontrollme-
chanismen und Prozesse zur frühzeitigen 
Risikoerkennung­definiert.­In­der­Praxis­

bedeutet dies zum Beispiel, Geschäfts-
partner sorgfältig zu prüfen, Lieferketten 
regelmäßig auf sanktionierte Länder oder 
Personen zu kontrollieren und Trans-
aktionen nur nach klaren Freigaberegeln 
durchzuführen. Zudem sind Schulungen 
der Mitarbeitenden unerlässlich, damit 
sie potenzielle „Red Flags“ erkennen und 
im Verdachtsfall wissen, welche Schritte 
einzuleiten sind.

Prävention allein reicht allerdings nicht 
aus. Unternehmen benötigen zusätzlich 
klare Vorfallsmanagement-Richtlinien, 
die regeln, wie ein Verdacht gemeldet, 
geprüft und dokumentiert wird. 

Wichtige Fragen sind:
• Wer ist für die Untersuchung verant-

wortlich? 
• Welche internen Fachbereiche oder 

externen Experten müssen einbezogen 
werden?

• Wann und wie wird der Vorfall an die 
Geschäftsleitung oder den Aufsichtsrat 
eskaliert?

• Welche Sofortmaßnahmen sind 
 möglich, um weiteren Schaden zu 
 verhindern?

Mit solchen Prozessen lässt sich im 
Ernstfall schnell reagieren und nachwei-
sen, dass das Unternehmen seiner Sorg-
faltspflicht­nachgekommen­ist.­Darüber­
hinaus­empfiehlt­es­sich,­regelmäßig­
internationale Informationsquellen zu 
prüfen. Dazu zählen im Sanktionsbereich 
neben den laufend aktualisierten Sank-
tionsverordnungen- und Richtlinien – die 
EU hat in der Zwischenzeit beispielsweise 
bereits das 19. Sanktionspaket gegen 
Russland verabschiedet – auch die Über-
prüfung­des­EU­Sanctions­Trackers¹­und­
der EU Sanctions Map.² Auch dadurch 
können mögliche Verstöße frühzeitig er-
kannt und die Einhaltung der Vorschriften 
dokumentiert werden. 

Um die Handlungsfähigkeit bei kom-
plexen oder länderübergreifenden Fällen 
sicherzustellen, ist die frühzeitige Ein-
bindung externer Expertise – etwa durch 
spezialisierte Anwälte, Forensiker und IT-
Spezialisten – von entscheidender Bedeu-
tung. Diese Experten unterstützen dabei, 

Beweise rechtskonform zu sichern, Infor-
mationen und Daten kritisch zu analysie-
ren und Mitarbeiterbefragungen professio-
nell durchzuführen. Idealerweise schaffen 
Unternehmen hierfür bereits im Vorfeld 
Strukturen, indem sie Rahmenverträge mit 
entsprechenden Partnern abschließen und 
die organisatorische Belastbarkeit durch 
Simulationen interner Untersuchungen 
oder sogenannte „Dawn Raid“ (kartell-
behördliche Untersuchungen)-Trainings 
proaktiv testen und optimieren.

Unternehmen, die diese Maßnah-
men systematisch umsetzen, reduzieren 
nicht nur das Risiko von Bußgeldern und 
strafrechtlicher Verantwortung, sondern 
stärken auch das Vertrauen von Ge-
schäftspartnern und Behörden. Anders 
gesprochen – wer Sanktionsrisiken ernst 
nimmt, ist vorbereitet, kann im Ernstfall 
schnell reagieren und schützt sein Unter-
nehmen, bevor ein Verstoß überhaupt zu 
einem Problem wird. 
 
1 https://data.europa.eu/apps/eusanctionstracker/
2 https://www.sanctionsmap.eu/#/main

FAZIT

Mit der Harmonisierung des EU-
Sanktionsstrafrechts durch die 
Richtlinie (EU) 2024/1226 steigen die 
Risiken für Unternehmen deut-
lich. Verstöße sind nun einheitlich 
strafbar – in manchen Fällen schon 
bei grober Fahrlässigkeit – und 
können damit deutlich schneller 
teuer werden. Deshalb sind interne 
Untersuchungen und Maßnah-
men, die im Bedarfsfall rasch und 
effektiv eingeleitet werden können, 
heute wichtiger denn je. Sie er-
möglichen eine zügige Aufklärung 
von Vorfällen, die Identifikation 
von Verantwortlichkeiten sowie die 
Schließung bestehender Lücken im 
CMS. Gleichzeitig dokumentieren 
sie gegenüber Behörden, dass das 
Unternehmen seine Pflichten ernst 
nimmt und Risiken systematisch 
erfasst, bewertet und behebt.

Der EU Data Act: Neue Spielregeln für  
IoT-Produkte und cloud-basierte Services
Der Data Act bricht die Datenhoheit von Herstellern und Dienstanbietern. Er verleiht Nutzern ein ge-
setzliches Recht auf Datenzugang und erleichtert den Anbieterwechsel. Die Verordnung ist eine neue 
Compliance-Anforderung, bietet aber auch strategisches Potenzial für Daten- und Geschäftsmodelle. 

Von Axel Anderl und Corina Kruesz

Der Data Act ist als EU-Verordnung seit 12. 9. 2025 in 
weiten Strecken unmittelbar anwendbar und ein wei-
terer neuer Fixpunkt in der Digital-Product-Complian-
ce-Landschaft für Unternehmen. In der digitalen Welt 
sind fast alle modernen Geräte vernetzte Computer: 
Autos melden den Zustand der Bremsen, Kaffeema-
schinen protokollieren Wartungszyklen und Maschinen 
in Fabriken dokumentieren Fehlermeldungen. Daten 
sind der Schlüssel zu Wertschöpfung und Innovation. 
Wer sie kontrolliert, bestimmt Geschäftsmodelle und 
Marktmacht. Auch Künstliche Intelligenz lebt bekannt-
lich von Daten. Bisher entschieden aber meist nur die 
Hersteller, wer auf produktbezogene und dienstver-
bundene Daten zugreifen darf. Dabei blieben Statisti-
ken zufolge 80 % der Industriedaten ungenutzt. 

Der durch den Data Act angestrebte faire Datenzu-
gang in allen Wirtschaftsbereichen soll insbesondere 
den Wettbewerb durch die Stärkung von nachge-
lagerten und Sekundärmärkten fördern und neue 
Geschäftskonzepte ermöglichen. Außerdem war der 
Wechsel eines cloud-basierten Datenverarbeitungs-
dienstes in der Praxis bislang mit vertraglichen und 
praktischen Hürden sowie Kosten für den Nutzer ver-
bunden. Auch dies soll durch den Data Act beseitigt 
werden. Ziel der neuen Gesetzgebung ist ein dyna-
mischer, innovationsfreundlicher Markt mit weniger 
Abhängigkeiten von einzelnen Anbietern.

Zwei Säulen: Datenzugang bei IoT & Cloud Switching
Bisher lag der rechtliche Fokus der EU vor allem auf 
dem Schutz personenbezogener Daten. Der Data Act 

verleiht den Nutzern demgegenüber eigenständige 
Rechte auf Datenzugang und Anbieterwechsel. Diese 
treten neben datenschutz- und kommunikations- so-
wie konsumentenschutzrechtliche Anforderungen. Ob 
personenbezogene oder anonyme Daten verarbeitet 
werden, ist hierbei ebenso unerheblich wie die Frage, 
ob der Nutzer Verbraucher oder Unternehmer ist – der 
Data Act ist gleichermaßen anwendbar. Er umfasst 
zwei für Unternehmen besonders relevante Säulen: 

Internet of Things
Hersteller und Anbieter von vernetzten Produkten und 
verbundenen Diensten müssen sicherstellen, dass 
Nutzer jederzeit elektronischen Zugriff auf die von 

» Der Data Act ändert das Machtverhältnis 
in Bezug auf Daten grundlegend: Nutzer 

sollen bestimmen können, wer produktgene-
rierte und dienstverbundene Daten zu welchen 
Bedingungen nutzen darf. 

» Die EU möchte Lock-In-Effekte bei cloud- basierten 
Datenverarbeitungsdiensten (zB bestimmte 

SaaS-Services) abbauen, indem sie dem Nutzer ein 
gesetzliches Kündigungs- und Wechselrecht einräumt.
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EU-Renaturierungsverordnung:  
What‘s there to know?
Die im Frühjahr 2024 durch ihr rechtlich fragwürdiges Zustandekommen bekannt gewordene 
EU-Renaturierungsverordnung wird nach wie vor mit großer Skepsis erwartet. Doch was hat es 
tatsächlich mit diesem Rechtsakt auf sich und können sich durch ihn Chancen ergeben, die  
es nun zu ergreifen gilt?

Von Thomas Baumgartner und Xaver Meusburger

Selten war eine Verordnung der EU so im Rampen-
licht wie die EU-RenaturierungsVO. Sie wurde sowohl 
politisch als auch medial stark kritisiert, vor allem 
aufgrund möglicher rechtlicher Bedenken ihres 
Zustandekommens und der Sorgen um erhöhten 
bürokratischen Aufwand, steigende Kosten und Ge-
fährdung der Lebensmittelsicherheit. Naturschutz-
organisationen hingegen sehen die Verordnung als 
einen Meilenstein für den Arten- und Naturschutz. 
Nicht ohne Grund wurde das als „politisch stark 
aufgeladen“ bezeichnete Wort „Renaturierung“ zum 
österreichischen Wort des Jahres 2024 gekürt. Doch 
was bedeutet die Verordnung konkret für Unterneh-
men in Österreich?

Hintergründe und Ziele
Immer schon werden natürliche Lebensräume durch 
menschliche Eingriffe beeinträchtigt. Laut der EU 
befinden sich rund 80 % der geschützten Lebens-
räume in einem schlechten Zustand. Die Zerstörung 
der Umwelt, der Klimawandel und der Rückgang 
der Biodiversität erfordern dringende Maßnahmen. 
Als Teil der EU-Biodiversitätsstrategie für 2030 setzt 

entscheidend für die langfristige Sicherung des 
Wohlstands. Sie gewährleistet Nahrungssicherheit, 
schafft Arbeitsplätze und trägt zur Stabilität von 
vulnerablen Wirtschaftssektoren wie Landwirtschaft 
und Tourismus bei. Insofern sie die Grundlagen einer 
gesunden und nachhaltigen Wirtschaft stellt und 
langfristige Kosten durch den Verlust der Biodiversi-
tät verhindert, ist die Renaturierung der Lebensräu-
me sohin primär kein Selbstzweck, sondern Grund-
voraussetzung des Erhalts der Lebensqualität der 
kommenden Generationen.

Herausforderung oder Chance – oder beides?
Kritische Stimmen
Insbesondere aus den Reihen der Land- und Forst-
wirtschaftstreibenden kritisieren viele die Verord-
nung. Sie befürchten, dass Renaturierungsmaßnah-
men, wie etwa die Wiedervernässung von Mooren, 
Anbauflächen und Produktionsmöglichkeiten ein-
schränken und dadurch die Lebensmittelsicherheit 
gefährden. Auch droht die Wiederherstellung frei flie-
ßender Flussabschnitte die Energieversorgung durch 
Wasserkraft zu untergraben. Zudem wird ein erheb-
licher bürokratischer Mehraufwand befürchtet, der 

die EU-RenaturierungsVO auf die Wiederherstel-
lung der Natur. Die Verordnung verfolgt das Ziel, 
zerstörte Ökosysteme langfristig und nachhaltig 
zu renaturieren und so den Erhaltungszustand von 
Lebensräumen zu verbessern. Die Zielgruppe des 
Verordnung sind primär die Mitgliedstaaten. Diese 
werden verpflichtet, eine nationale Strategie zur 
Renaturierung zu entwickeln und die notwendigen 
Maßnahmen innerstaatlich vorzuschreiben. Erst mit 
dieser „Umsetzung“ wird absehbar, wer genau von 
den Wiederherstellungsmaßnahmen wie stark be-
troffen sein wird.

Beitrag zum Kampf gegen den Klimawandel sowie 
zur Wohlstandssicherung
Die von der Verordnung geforderten Maßnahmen 
sollen nicht nur dem Erhalt der biologischen Vielfalt 
dienen, sondern auch essenzielle Ökosystemdienst-
leistungen gewährleisten, die von der Fruchtbarkeit 
der Böden über den Schutz vor Naturkatastrophen 
hin zur Klimaregulierung reichen und sohin auch der 
Wirtschaft und dem Menschen dienen. Während etwa 
die Wiederherstellung von Agrarökosystemen und die 
Förderung ihrer Widerstandsfähigkeit das landwirt-
schaftliche Ertragspotenzial langfristig verbessern, 
begünstigt ein guter Erhaltungszustand die effektive 
Abscheidung und Speicherung von CO2, was wieder-
um zur Bekämpfung des Klimawandels beiträgt.

Dass dies mehr denn wesentlich ist, haben zu-
letzt die verheerenden Überschwemmungen im 
Herbst 2024 nachdrücklich aufgezeigt, die als Folge 
der durch den Klimawandel verstärkten Starkregen-
ereignisse, in Kombination mit der übermäßigen 
Bodenversiegelung und Verbauung der Gewässer, in 
Niederösterreich Schäden in Höhe von bis zu 1,3 Mrd 
EUR verursacht haben. 

Die Gesundheit der Ökosysteme ist nicht nur 
unverzichtbar für die Umwelt, sondern auch 

insbesondere kleinere Unternehmen belasten könnte. 
Auch die Genehmigung von Projekten, die den Er-
haltungszustand gefährden könnten, könnte aufgrund 
des Verschlechterungsverbots erschwert werden.  

Nationaler Gesetzgeber im Zugzwang
Die Verordnung sieht vor, dass die Mitgliedstaaten 
bis 2026 sogenannte „nationale Wiederherstellungs-
pläne“ vorlegen müssen, in denen sie beschreiben, 
welche Wiederherstellungsmaßnahmen sie ergreifen 
werden. Dabei bleibt den Staaten weitgehend freige-
stellt, wie sie die Ziele der Verordnung erreichen. Erst 
nach Vorlage dieses Plans wird es konkret absehbar 
sein, welche Auswirkungen die Verordnung auf Unter-
nehmen haben wird. 

Flexibilität bei der Umsetzung
Auch indem etwa die Erforderlichkeit im Hinblick 
auf die Maßnahmen nicht legaldefiniert wird, wird 
den Mitgliedstaaten ein weiter Handlungsspielraum 
bei der Auswahl der Maßnahmen gelassen. So könn-
te bei der Erreichung der Ziele primär auf Förderun-
gen und Anreizsysteme mit geringer Eingriffsintensi-
tät gesetzt werden. 

AUTOREN
Thomas Baumgartner, LL.M. (WU) ist Rechts-
anwalt und zertifizierter Compliance Officer. 
Seine Beratungsschwerpunkte liegen insbe-
sondere in den Bereichen Compliance, ESG 
und Dispute Resolution.

Mag. Xaver Meusburger, BA, ist Rechtsan-
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FÖRDERUNGEN FÜR UMWELT-, KLIMA- UND 
 NATURSCHUTZ – EIN ÜBERBLICK 

Bereits jetzt gibt es zahlreiche Fördermöglich-
keiten für Maßnahmen im Umwelt-, Klima- und 
Artenschutz. Diese bieten Unternehmen und Pro-
jekten die Chance, kosteneffizient und zukunfts-
orientiert tätig zu werden.

Ein Beispiel hierfür ist der EU-finanzierte Bio-
diversitätsfonds des BMK, der bis zu 70 % der 
Kosten für Projekte wie die Erhaltung oder Wie-
derherstellung biologischer Vielfalt, den Erwerb 
bedeutender Flächen oder ein Biodiversitätsmo-
nitoring deckt. 

Ein umfassender Überblick über verfügbare För-
derungen findet sich auf dem Transparenzportal 
des Finanzministeriums: transparenzportal.gv.at

Praktische Hinweise:
•  Förderungen gelten meist nur für Maßnahmen, 

die erst nach Antragstellung durchgeführt 
werden. Daher ist eine frühe Antragstellung 
sinnvoll – auch angesichts begrenzter Mittel.

•  Die Vielfalt der Förderrichtlinien (zB  Umwelt-
förderungsgesetz) kann unübersichtlich sein. 
Fachkundige Rechtsberatung hilft, die passen-
den Förderungen zu finden und die Bedingun-
gen korrekt zu erfüllen.

Mit den richtigen Förderungen lassen sich nach-
haltige Projekte effizient und erfolgreich realisie-
ren und lässt sich schon jetzt der Grundstein für 
spätere Wettbewerbsvorteile legen.

Verschlechterung weiterhin möglich
Während der Verordnungsvorschlag noch jegliche 
Verschlechterung des Erhaltungszustands verhindern 
wollte, umfasst das Verschlechterungsverbot der 
finalen Fassung nur „erhebliche“ Verschlechterungen, 
wodurch die antizipierten Auswirkungen dieser Rege-
lung stark relativiert werden. Zudem sind Verschlech-
terungen bei überwiegendem öffentlichen Interesse 
teilweise weiterhin möglich.  

Versteckte Chancen
Der Mehrwert der EU-RenaturierungsVO offenbart 
sich insbesondere durch den Blick in die Zukunft. 
Eine Renaturierung der Ökosysteme und Lebens-
raumtypen bringt nicht nur Vorteile für die Natur und 
die Umwelt, sondern in weiterer Folge auch für die 
Wirtschaft und den Menschen. Wesentlich dabei ist, 
dass diejenigen, die von den Maßnahmen unmittel-
bar betroffen sind, nicht allein gelassen werden. Die 
Ziele der Verordnung sind daher möglichst schonend 
und gerecht umzusetzen.

Es steht zu erwarten, dass mit der Veröffent-
lichung des Wiederherstellungsplans Förder-
möglichkeiten und Anreizsysteme geschaffen bzw 
ausgebaut werden, von denen Betroffene früh-
zeitig profitieren können. Auch ein (freiwilliger) 
Einsatz für die Ziele der Verordnung könnte dem 
Unternehmensimage zugutekommen, was gerade 
gegenüber CSR bewussten Kunden und Investoren 
wirtschaftliche Vorteile bringen könnte. Ein frühzei-
tiges Bekenntnis zur Renaturierung könnte so die 
Gelegenheit schaffen, eine marktführende Position 
einzunehmen. Schließlich stellt die Wiederherstel-
lung der Natur selbst eine Investition dar, deren 
Rückflüsse durch Ökosystemdienstleistungen dem 

FAZIT

Während die Kritik an der Verordnung also nicht 
gänzlich unbegründet ist und insbesondere 
kurzfristig mit Einschränkungen und wirtschaft-
lichen Herausforderungen zu rechnen sein wird, 
können sich aus dem Inkrafttreten der EU-Rena-
turierungsVO neben den langfristigen positiven 
Auswirkungen für Mensch und Wirtschaft auch 
mittelfristige Vorteile und Chancen für betroffe-
ne Unternehmen ergeben.

Die EU-RenaturierungsVO ist nicht nur ein öko-
logischer Meilenstein, sondern birgt auch großes 
wirtschaftliches Potenzial. Sie stärkt regionale 
Wirtschaften, schafft Arbeitsplätze, senkt Kosten 
durch Klimaanpassung und erhöht die Resilienz 
von Wirtschaft und Landwirtschaft. Die Investi-
tion in die Natur ist somit nicht nur nachhaltig, 
sondern auch wirtschaftlich profitabel.

Nunmehr ist der Gesetzgeber gefragt, den ihm 
gewährten Ausgestaltungsspielraum sinnvoll zu 
nutzen, um langfristig positive Veränderungen 
auf den Weg zu bringen, ohne den Verlockungen 
der kurzfristigen Wählergunst zu erliegen.

eigenen Unternehmen – wie uns allen – zugutekom-
men werden. 

Wirtschaftliche Vorteile
Konkret kann die EU-RenaturierungsVO neben den 
ökologischen auch erhebliche wirtschaftliche Vorteile 
mit sich bringen. Dadurch entstehen Chancen für 
Unternehmen, Kommunen und die Gesellschaft:

Jobschaffung und regionales Wirtschafts-
wachstum: Renaturierungsmaßnahmen fördern eine 
Vielzahl von Wirtschaftssektoren wie Bau, Planung, 
Monitoring und ökologische Dienstleistungen. Be-
sonders in ländlichen Regionen entstehen dadurch 
neue Arbeitsplätze, etwa in der Landschaftspflege, im 
Naturschutz und im nachhaltigen Tourismus.

Klimaschutz und Kostenersparnisse: Intakte Öko-
systeme verringern die Kosten für die Bewältigung 
von Klimafolgen wie Überschwemmungen und Dürre. 
Investitionen in die Natur sind eine Versicherung 
gegen teure Klimafolgeschäden.

Höhere landwirtschaftliche Resilienz: Gesunde 
 Böden, ausreichende Wasserressourcen und eine 
große Bestäuberpopulation steigern die Ernteerträge 
und senken den Bedarf an teuren Hilfsmitteln wie 
Dünger oder künstlicher Bewässerung.

Förderung nachhaltiger Wirtschaftszweige:  
Unternehmen, die sich auf erneuerbare Energien, 
nachhaltige Materialien oder Ökotourismus spe-
zialisieren, profitieren von der Verordnung. Zudem 
erhalten Betriebe durch EU-Förderprogramme finan-
zielle Unterstützung, um nachhaltige Maßnahmen 
umzusetzen.

Um neben der Stärkung der eigenen Reputation 
auch die wirtschaftlichen Vorteile bestmöglich zu 
heben, ist es für Unternehmen umso wichtiger, sich 
ehestmöglich mit dem Thema auseinanderzusetzen 
und (allenfalls unter Beiziehung externer Expertise) 
die notwendigen Maßnahmen in die Wege zu leiten.
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Zum Teil wird auch vertreten, dass dieser Schutz 
überhaupt erst dann besteht, wenn die Verteidi-
gungsunterlagen einem Berufsgeheimnisträger zur 
Kenntnis gebracht wurden.8

Immunisierung beim Berufsgeheimnisträger
Ein weitergehender Schutz kann daher nur erreicht 
werden, wenn die im Zuge der Untersuchung ge-
schaffenen Unterlagen (ausschließlich) beim Berufs-
geheimnisträger aufliegen und dem Mandanten etwa 
nur ein Read-Only-Zugang gewährt wird. Bei der 
Frage, welche Unterlagen dort nun konkret geschützt 
sind, ist wie folgt zu unterscheiden: 

Datenbasis der Untersuchung
Klar ist, dass die gesamte Datenbasis der Unter-
suchung, wie etwa Rechnungen, Belege oder Kor-
respondenz, keinem Schutz unterliegen und daher 
auch beim mit der Untersuchung beauftragten 
Rechtsanwalt sichergestellt und ausgewertet werden 
können. Diese Unterlagen sind ohne die Beteiligung 
des Rechtsanwalts entstanden und genießen daher 
keinen Schutz.9 

E-Mail-Screenings
Beim E-Mail-Screening wird der gesamte E-Mail-Ver-
kehr eines oder mehrerer Nutzer mit spezieller Soft-
ware nach bestimmten Suchbegriffen durchsucht. 
Das typische Ergebnis eines solchen Screenings 
ist ein komprimierter Datensatz, der den großen 
E-Mail-Bestand auf Nachrichten reduziert, die den 
strafrechtlichen Verdacht gegen einen Mitarbeiter un-
termauern. Wichtig ist jedoch, dass bereits das Aus-
sortieren von E-Mails durch den Rechtsanwalt eine 
Erhebung im Rahmen der Rechtsberatung ist, die 
wohl bereits zu einem Berufsgeheimnisschutz führt. 
Wird das Datenmaterial darüber hinaus  analysiert, 

werden daraus Schlussfolgerungen gezogen oder 
eine rechtliche Einordnung vorgenommen, die den 
Beweismitteln einen neuen Beweiswert verleiht, so 
handelt es sich jedenfalls um ein neues Beweismittel 
mit der Folge eines Verwertungsschutzes.10 

Mitarbeiterinterviews
Mitarbeiterinterviews werden idR vom Rechtsanwalt 
durchgeführt und von ihm in Form von Protokollen 
dokumentiert. Wenngleich nun der Mitarbeiter in 
Bezug auf die Untersuchung nicht direkt der Mandant 
des Rechtsanwalts ist, ist in Österreich anerkannt, 
dass auch Erhebungen, die der Rechtsanwalt bei 
Dritten durchführt, vor einer Verwertung geschützt 
sind. Voraussetzung für einen Verwertungsschutz ist 
nur, dass Erhebungen des Rechtsanwalts im Rahmen 
seines Mandats erfolgen, was bei solchen Befragun-
gen ja der Fall ist. Daher sind alle Aufzeichnungen, 
Protokolle oder Tonbandaufnahmen der Interviews 
vor der Verwertung der Strafverfolgungsbehörden 
geschützt.11 

Zwischen- und Abschlussberichte
Zuletzt bleiben noch die Zwischen- und Abschlussbe-
richte sowie allfällige im Rahmen der internen Unter-
suchung erstellten Gutachten. Diesbezüglich ist klar, 
dass diese Dokumente eine rechtliche Aufarbeitung 
bzw Würdigung des Rechtsanwalts sind. Damit sind 
sie jedenfalls vor dem Zugriff der Staatsanwaltschaft 
geschützt.12

1 Kirchbacher, StPO15 (2023) § 111 Rz 7.
2 OGH 27. 8. 2015, 1 Ob 123/15t.
3  Seidl/Schönborn, Dürfen Strafverfolgungsbehörden Beschuldigte 

zur (biometrischen) Entschlüsselung von Endgeräten zwingen?, 
JBI 2022, 361.

4  Wiesinger/Ruhmannseder/Elstner in Ruhmannseder (Hrsg), 
 Interne Untersuchungen (2024) Rz 10.31.

5 Kirchbacher/Keglevic in Fuchs/Ratz, WK StPO (2021) § 157 Rz 32/1.
6 OLG Wien 24. 6. 2022, 21 Bs 132/21x.
7  Wiesinger/Ruhmannseder/Elstner in Ruhmannseder (Hrsg), 

 Interne Untersuchungen (2024) Rz 10.49.
8  Stricker, Das Umgehungsverbot (§ 157 Abs 2 StPO) nach dem 

StPRÄG 2016 I, ÖJZ 2018/67, 498.
9  Sepasiar/Sackmann, Internal Investigations: So schützen Sie  

Ermittlungsergebnisse vor den Strafverfolgungsbehörden!,  
Aufsichtsrat aktuell 2018, 20.

10 Dangl, Unternehmensinterne Untersuchungen (2019) 172f.
11 Dangl, Unternehmensinterne Untersuchungen 171f.
12  Wess in Ruhmannseder/Wess, Handbuch Corporate Compliance 

(2022) Rz 6.92; Schönborn/Morwitzer, Interne Untersuchungen, 
Criminal Compliance (2023) Rz 10.159.

FAZIT
Ein umfassender Schutz vor der Sicherstellung und Ver-
wertung von Unterlagen sowie Ergebnissen einer internen 
Untersuchung kann nur durch die Einbindung eines Berufs-
geheimnisträgers, wie eines Rechtsanwalts, gewährleistet 
werden. Zwar ist es möglich, im Rahmen von Inhouse-
Untersuchungen sogenannten Verteidigungsunterlagen zu 
schaffen, was aber voraussetzt, dass es zumindest einen 
konkreten Verdacht gibt und die Unterlagen überdies mit der 
Intention geschaffen werden, den Rechtsanwalt zu informie-
ren. Die Unterlagen einer klassischen internen Untersuchung, 
die stattfindet, um einen allgemeinen Verdacht zu klären, 
sind daher nur beim Berufsgeheimnisträger geschützt.

Compliance, Staat & Gewalten
Ein kursiver, sozialphilosophischer Ausflug.

Von Martin Kreutner

Jeder Compliance-Experte kennt den 
Spruch: „Fünf Juristen sind sechs Meinun-
gen“. Das mag für einen akademischen 
Diskurs sowie in der gerichtliche Aus-
einandersetzung der Parteienvertreter 
zweckmäßig sein, in der hoheitlichen 
Rechtsanwendung ist er fehl am Platz. 
Daher spielen hier auch zunehmend 
Compliance-Fragen eine Rolle. Der Autor 
dieser Zeilen hatte bis Sommer 2024 als 
Vorsitzender einer unabhängigen Unter-
suchungskommission die Aufgabe, im 
Kollegium illegitime und allfällig illegale 
politische Einflussnahmen auf staats-
anwaltschaftliche Vorgänge zu unter-
suchen. Auch wenn die Befundung – im 
medizinischen Sinne – eine positive, weil 
insbesondere in clamorosen Fällen eine 
zutreffende war, so soll es hier nicht um 
diesen umfangreichen, fachjuristischen 
Bericht gehen (er ist, inkl seiner zentralen 
Ergebnisse und Empfehlungen, auf der 

Website des Justizministeriums, www.
bmj.gv.at, Stichwort „Untersuchungs-
kommission“ abrufbar). Die nachfolgen-
den Ausführungen seien vielmehr einem 
kursiven sozialphilosophischen Abriss 
über zentrale Determinanten und staats-
rechtliche Grundsätze (=> „Compliance“) 
eines prosperierenden gesellschaftlichen 
Miteinanders gewidmet, wobei – zugege-
benermaßen – auch auf einzelne Befunde 
des oa Berichts abgestellt wird.  

Machtausübung versus Machtverteilung
Der Begründer der modernen Soziologie, 
Max Weber, hat Politik in seinem be-
deutsamen Traktat Politik als Beruf wie 
folgt abgeleitet: „Politik ist die Leitung 
[…] eines politischen Verbandes, heute 
also: eines Staates. […] Staat ist diejenige 
menschliche Gemeinschaft, welche […] das 
Monopol legitimer physischer Gewaltsam-
keit […] beansprucht“. 

Gewaltsamkeit sowie Machtausübung 
bedingen ein Gefälle in der Machtvertei-
lung, ein Spektrum von Ober- und Unter-
ordnung, von Machtüberlegenheit und 
Machtunterworfenheit. Eine „vertikale“ 
Manifestation von Macht kann dabei auf 
faktischer Beherrschung beruhen oder 
aber sie kann „horizontal“ auf Macht-
verzicht bzw konsensualer Macht(ver)
teilung gründen. Das Sozialwesen Mensch 
hat sich dabei zweien seiner (antago-
nistischen) Urinstinkte zu stellen: dem 
Bestreben nach Freiheit und jenem nach 
Sicherheit. In Konsequenz bedeutet das 
die Akzeptanz der „Qual der Heterono-
mie“, oder wie Hans Kelsen, der spiritus 
rector der österreichischen Bundesver-
fassung, fortführt: „Soll Gesellschaft, soll 
gar Staat sein, dann muss eine bindende 
Ordnung des gegenseitigen Verhaltens 
der Menschen gelten, dann muss Herr-
schaft sein.“ →
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In der Sozialphilosophie erlangte das 
Konzept der „horizontal“ begründeten 
Machtausübung mit dem ebenso benann-
ten Werk „Der Gesellschaftsvertrag“ von 
J.-J. Rousseau in der Mitte des 18. Jhdt sei-
nen Durchbruch. Die Grundidee besteht 
darin, dass dieser Gesellschaftsvertrag 
eine (informelle) Vereinbarung zwischen 
Individuen mit zentralen, gemeinsamen 
Interessen darstellt. Einige der Freiheiten 
des Einzelnen werden für eine stabile Ge-
sellschaft eingetauscht, damit diese nicht 
in den Hobbes’schen „Naturzustand“ bzw 
den „Krieg aller gegen alle“ zurückfällt. In 
letzter Konsequenz fordert Rousseau eine 
vollständige Transformation und „Selbst-
entäußerung des Einzelnen, die aus dem 
wilden gesetzlosen Naturmenschen einen 
republikanischen Staatsbürger macht […].“ 
Als Citoyen gewinne dieser eine völlig 
neue Identität, gewissermaßen eine zwei-
te Natur, die in schroffem Gegensatz zur 
ersten stehe.

Demokratie und Historie
Für Hans Kelsen erscheint diese Wesens-
verwandlung nicht so absolut; er hält 
an der „im Gründe unmögliche[n] Ver-
einbarkeit von individueller Freiheit und 
gesellschaftlicher Ordnung“ fest. Für ihn 
bildet „die Freiheit, und zwar die Freiheit 
des Einzelnen (nicht eines Kollektivs), 
und zweitens die gleiche Freiheit aller“ 
den zentralen Wert der Demokratie. Das 
kommt in der bereits erwähnten „Qual 
der Heteronomie“ aber auch in seiner 
zentralen Frage im Verhältnis Befehlender 
zu Beherrschtem zum Ausdruck: „Er ist 
ein Mensch wie ich, wir sind gleich! Wo ist 

also sein Recht, mich zu beherrschen? […] 
So stellt sich die durchaus negative und 
innerst antiheroische Idee der GLEICHHEIT 
in den Dienst der ebenso negativen Forde-
rung der FREIHEIT.“ Kelsen folgert daraus: 
„Gerade die Synthese beider Prinzipien ist 
für die Demokratie charakteristisch.“ 

Freiheit – Sicherheit – Gleichheit,  
drei zentrale,  konstitutive Begriffe  
zur Demokratie
Dem Grundrecht auf Gleichheit vor dem 
Gesetz geht eine lange zivilisatorische 
Entwicklung voran. Die im französischen 
Revolutionsjahr 1789 proklamierte Erklä-
rung der Menschen- und Bürgerrechte hält 
ua fest: „Die Menschen sind und bleiben 
von Geburt frei und gleich an Rechten.“ Die 
Gleichheitsforderungen des 18. Jhdt waren 
revolutionär und wandten sich gegen die 
damals bestehende Rechtslage: Diese 
war nämlich gerade nicht auf Gleichheit 
gegründet, sondern sah Sonderrechte 
je nach Stand vor. Demgegenüber ist es 
heute unstrittig, dass alle Menschen Träger 
derselben Menschenrechte und Menschen-
würde sind. In Österreich gilt seit dem 
Staatsgrundgesetz von 1867 (StGG) der 
Gleichheitssatz als Verfassungsgebot. Auch 
international sind die normativen Vorga-
ben unmissverständlich. Art 20 der Charter 
of Fundamental Rights of The European 
Union etwa ist dazu kurz und prägnant: 
„Everyone is equal before the law“.

Diagnose „Zwei-Klassen-Justiz“
Vor diesem Hintergrund hat die Diagnose 
einer Zwei-Klassen-Justiz in clamorosen 
Fällen in Österreich somit einiges an 

Diskussion hervorgerufen. Und doch ist 
diese Ungleichbehandlung bereits im 
Gesetz angelegt: Sowohl die Strafprozess-
ordnung (StPO; §101) als auch das Staats-
anwaltschaftsgesetz (StAG, § 8 Abs 1) stel-
len expressis verbis auf die „Funktion des 
Verdächtigen im öffentlichen Leben“ bzw 
auf die „Person des Tatverdächtigen und 
ein [resultierendes] besonderes öffentliches 
Interesse“ ab. Zur Verdeutlichung: Sind die-
se Voraussetzungen um einen bestimmten 
Verdächtigen und „seine“ Öffentlichkeit 
gegeben, gelten in Österreich andere straf-
prozessuale Verfahrensregeln als für „Otto 
Normalverbraucher“. Diese Bestimmungen 
haben damit weitreichende Folgen im 
konkreten, weil differenten Fortgang des 
strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens, 
etwa, wenn es um obligatorische Berichts- 
und instanzliche Weisungsfragen geht. 
Zwangsläufig stellt sich somit die Frage 
nach ihrer Verfassungskonformität. Jeden-
falls sind es diese clamorosen Fälle, die 
den Eindruck einer justiziell-partizipieren-
den Politik oftmals geradezu zementieren. 
Ein konkretes Beispiel: Das Vorhaben einer 
Staatsanwaltschaft einem Beschuldigten 
den Kronzeugenstatus zuzuerkennen, ist 
bis auf die Ebene Justizminister geneh-
migungspflichtig. De facto liegt damit die 
Entscheidung über einen rein strafprozes-
sualen, eine Einzelperson betreffenden 
Vorgang in einer Einzelstrafsache bei 
einem politischen Organ. Nicht wirklich ein 
Anreiz für potenzielle Kronzeugen etwa in 
(politischen) Korruptionsfällen, sich vorher 
im Konkreten Gedanken machen zu müs-
sen, welche Partei gerade den Justizminis-
ter stellt … Somit bleibt diese, bereits im 

einheitlichen Maßstab an Aufklärungs- 
und Verfolgungsüberlegungen im Sinne 
gelebter Compliance und einer einheit-
lichen Rechtsanwendungspraxis zu unter-
werfen. Man kann davon ausgehen, dass 
dies in der weit überwiegenden Mehrzahl 
der strafrechtlichen Ermittlungsver-
fahren passiert. Ein bloßes „Rechtlich 
(noch) vertretbar“, wie man es ab und an 
insbesondere in clamorosen Einzelfällen 
als Sachbegründung zu lesen bekommt, 
verkörperte hingegen nicht nur einen 
massiven Compliance-, sondern finaliter 
wohl auch einen Gesetzesverstoß.

Das Wesen der Demokratie
Unbeschränkte Macht für eine Institution 
bedeutet letztlich: Beschränkung oder 
Unterdrückung für andere. Das hat die 
Geschichte immer wieder gezeigt. Deswe-
gen das Prinzip der Gewaltentrennung: In 
der Demokratie soll sie Machtmissbrauch 
verhindern und die Freiheit aller sichern. 
Denn Demokratie – so hat es bereits der 
erwähnte Hans Kelsen formuliert – sei 
eines gerade nicht: die simple Herrschaft 
einer Mehrheit über eine Minderheit. „Die 
für die Demokratie so charakteristische 
Herrschaft der Majorität unterschei-
det sich von jeder anderen Herrschaft 
dadurch, dass sie eine Opposition, die Mi-
norität, ihrem innersten Wesen nach nicht 
nur begrifflich voraussetzt, sondern auch 
politisch anerkennt und […] schützt“.

Vor diesem Hintergrund sind auch in 
Österreich die Staatsaufgaben auf ver-
schiedene Institutionen („Gewalten“) 
verteilt, die sich gegenseitig austarieren, 
auch komplementieren und zT kontrollie-
ren sollen („checks and balances“). Faktisch 
mag dabei die Legislative die Erste unter 
Gleichen sein, da sie auch für die ande-
ren Bereiche die generellen Spielregeln 
zu beschließen berufen ist. Und dennoch 
hat gerade diese Trennung der zentralen 
Gewalten bei gleichzeitig komplementärem 
Zusammenspiel sicherzustellen, dass es 
(nach Montesquieu) bei deren Negierung 
nicht durch einen sich bildenden, indiffe-
renten  „Gemeinwillen (volonté générale) zur 
Verheerung des Staates“ kommen könne. In 
der Bundesverfassung sind bezüglich Ge-
waltenteilung insbesondere die Art  24, 90a 
und 94 Abs 1 B-VG bedeutend. So bestimmt 

Art 90a B-VG, dass Staatsanwälte „Organe 
der ordentlichen Gerichtsbarkeit“ sind. Das 
entspräche einer konsequenten Umset-
zung des Gewaltenteilungsprinzips – wäre 
da nicht der dritte Satz, der diese Organe 
dann wieder via (einfaches) Bundesgesetz 

an die Weisungen „der ihnen vorgesetzten 
Organe“, dh den Bundesminister für Justiz – 
damit der Staatsgewalt Exekutive – bindet. 
Die ergo in letzter Konsequenz fehlende 
Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaften, 
gerade in clamorosen Fällen, bedingt nicht 
nur optische Schräglagen und Einfallspfor-
ten politischer Einflussnahmen, sondern 
manifestiert sich auch in wiederkehren-
der internationaler Kritik, etwa erneut im 
aktuellen Rechtsstaatlichkeitsbericht der 
Europäischen Kommission oder in entspre-
chenden Stellungnahmen von GRECO bzw 
OECD. 

Die konsequente Umsetzung der 
Gewaltenteilung bedingt gerade nicht vor-
geblich „demokratiefreie Räume“, sondern 
ist sie vielmehr ein konstitutives Element 
der, eine conditio sine qua non für die 
Demokratie. Oder wie bereits Montes-
quieu bei Fehlen der Gewaltenteilung 
drastisch gewarnt hat: „Alles wäre ver-
loren, wenn ein und dieselbe Person oder 
die gleiche Körperschaft folgende drei 
Machtvollkommenheiten ausübte: Gesetze 
erlassen, öffentliche Beschlüsse in die Tat 
umsetzen, und Recht sprechen.“ 

Das bisher Dargestellte zeigt deutlich, 
dass das bestehende staatsanwaltschaft-
liche und damit auch justizielle (iwS) 
System in Österreich – so effizient und 
resilient es in der täglichen Routine und 
damit in der großen Mehrzahl der Ver-
fahren auch arbeitet – insbesondere in 
clamorosen Causen eine problematische 
Latenz zu struktureller Hypertrophie, 
politischer Attraktivität und Affinität, sowie 
in einzelnen Fällen in Verkennung klarer 
Compliance-Vorgaben fehlende Allgemein-
Distanz zu Politik und Medien sowie feh-
lende Äquidistanz zu einzelnen Parteien 
bzw Medienvertretern (ge)zeigt (hat). 

Weisungsfreiheit als Chance für 
 Compliance
Die seit langem erhobene Forderung, den 
Justizminister vom Weisungsrecht über 
die Staatsanwaltschaften zu entbinden, 
würde die historische Chance eröffnen, 

auch in Österreich durch Einrichtung 
einer Bundes- bzw Generalstaatsanwalt-
schaft die Unabhängigkeit der Gerichts-
barkeit per se zu stärken, verfassungs-
rechtliche Graubereiche zu bereinigen. 
Diese Chance sollte nicht vergeben wer-
den, auch wenn sie faktischen Machtver-
zicht der Politik zugunsten von Gleichheit, 
Sicherheit und Freiheit erfordert. Oder um 
abschließend nochmals Max Weber zu zi-
tieren: „Wer Politik […] als Beruf betreiben 
will, hat sich jener ethischen Paradoxien 
und seiner Verantwortung für das, was 
aus ihm selbst unter ihrem Druck werden 
kann, bewusst zu sein. Er lässt sich […] mit 
den diabolischen Mächten ein, die in jeder 
Gewaltsamkeit lauern.“ 

All das bedingt letztlich nicht nur Er-
fordernisse und Gegebenheiten positivis-
tischer Regulatorik, sondern auch Fragen 
gelebter Compliance und von Rechts-
staatlichkeit. Wobei im Kontext gerade 
die Fundamente auch der Compliance 
auf soliden, breit akzeptierten Maximen 
und Imperativen fußen müssen, um nicht 
– frei nach Immanuel Kant – in hohlen 
„Satzungen und Formeln“ zu enden. 
Denn solche rein „mechanische Werk-
zeuge eines vernünftigen Gebrauchs oder 
vielmehr Missbrauchs der menschlichen 
Naturgaben [wären] die Fußschellen einer 
immerwährenden Unmündigkeit.“ Und 
Letzteres wäre wohl weder im Sinne des 
Citoyens, des demos noch einer glaub-
würdigen Compliance.
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»  Unbeschränkte Macht für eine Institution bedeutet letztlich: 
Beschränkung oder Unterdrückung für andere. 

Gesetz angelegte, Ungleichbehandlung ein 
toxischer Stachel im Grundrechtegefüge.

Strafprozessordnung
Das Verfahren zur Aufklärung von Straf-
taten und über die Verfolgung verdäch-
tiger Personen regelt in Österreich die 
StPO (§  1). Die zwingende Vorgabe der 
Gleichheit vor dem Gesetz wird ebendort 
insbesondere durch das Objektivitäts-
gebot und das Gebot zur Wahrheitserfor-
schung (§ 3) determiniert. Die zentrale 
Maxime muss also lauten, vergleichbare 
Sachverhalte nach bestem Wissen und 
Gewissen um Objektivität und Wahrheits-
erforschung – sine ira et studio – einem 
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In der Sozialphilosophie erlangte das 
Konzept der „horizontal“ begründeten 
Machtausübung mit dem ebenso benann-
ten Werk „Der Gesellschaftsvertrag“ von 
J.-J. Rousseau in der Mitte des 18. Jhdt sei-
nen Durchbruch. Die Grundidee besteht 
darin, dass dieser Gesellschaftsvertrag 
eine (informelle) Vereinbarung zwischen 
Individuen mit zentralen, gemeinsamen 
Interessen darstellt. Einige der Freiheiten 
des Einzelnen werden für eine stabile Ge-
sellschaft eingetauscht, damit diese nicht 
in den Hobbes’schen „Naturzustand“ bzw 
den „Krieg aller gegen alle“ zurückfällt. In 
letzter Konsequenz fordert Rousseau eine 
vollständige Transformation und „Selbst-
entäußerung des Einzelnen, die aus dem 
wilden gesetzlosen Naturmenschen einen 
republikanischen Staatsbürger macht […].“ 
Als Citoyen gewinne dieser eine völlig 
neue Identität, gewissermaßen eine zwei-
te Natur, die in schroffem Gegensatz zur 
ersten stehe.

Demokratie und Historie
Für Hans Kelsen erscheint diese Wesens-
verwandlung nicht so absolut; er hält 
an der „im Gründe unmögliche[n] Ver-
einbarkeit von individueller Freiheit und 
gesellschaftlicher Ordnung“ fest. Für ihn 
bildet „die Freiheit, und zwar die Freiheit 
des Einzelnen (nicht eines Kollektivs), 
und zweitens die gleiche Freiheit aller“ 
den zentralen Wert der Demokratie. Das 
kommt in der bereits erwähnten „Qual 
der Heteronomie“ aber auch in seiner 
zentralen Frage im Verhältnis Befehlender 
zu Beherrschtem zum Ausdruck: „Er ist 
ein Mensch wie ich, wir sind gleich! Wo ist 

also sein Recht, mich zu beherrschen? […] 
So stellt sich die durchaus negative und 
innerst antiheroische Idee der GLEICHHEIT 
in den Dienst der ebenso negativen Forde-
rung der FREIHEIT.“ Kelsen folgert daraus: 
„Gerade die Synthese beider Prinzipien ist 
für die Demokratie charakteristisch.“ 

Freiheit – Sicherheit – Gleichheit,  
drei zentrale,  konstitutive Begriffe  
zur Demokratie
Dem Grundrecht auf Gleichheit vor dem 
Gesetz geht eine lange zivilisatorische 
Entwicklung voran. Die im französischen 
Revolutionsjahr 1789 proklamierte Erklä-
rung der Menschen- und Bürgerrechte hält 
ua fest: „Die Menschen sind und bleiben 
von Geburt frei und gleich an Rechten.“ Die 
Gleichheitsforderungen des 18. Jhdt waren 
revolutionär und wandten sich gegen die 
damals bestehende Rechtslage: Diese 
war nämlich gerade nicht auf Gleichheit 
gegründet, sondern sah Sonderrechte 
je nach Stand vor. Demgegenüber ist es 
heute unstrittig, dass alle Menschen Träger 
derselben Menschenrechte und Menschen-
würde sind. In Österreich gilt seit dem 
Staatsgrundgesetz von 1867 (StGG) der 
Gleichheitssatz als Verfassungsgebot. Auch 
international sind die normativen Vorga-
ben unmissverständlich. Art 20 der Charter 
of Fundamental Rights of The European 
Union etwa ist dazu kurz und prägnant: 
„Everyone is equal before the law“.

Diagnose „Zwei-Klassen-Justiz“
Vor diesem Hintergrund hat die Diagnose 
einer Zwei-Klassen-Justiz in clamorosen 
Fällen in Österreich somit einiges an 

Diskussion hervorgerufen. Und doch ist 
diese Ungleichbehandlung bereits im 
Gesetz angelegt: Sowohl die Strafprozess-
ordnung (StPO; §101) als auch das Staats-
anwaltschaftsgesetz (StAG, § 8 Abs 1) stel-
len expressis verbis auf die „Funktion des 
Verdächtigen im öffentlichen Leben“ bzw 
auf die „Person des Tatverdächtigen und 
ein [resultierendes] besonderes öffentliches 
Interesse“ ab. Zur Verdeutlichung: Sind die-
se Voraussetzungen um einen bestimmten 
Verdächtigen und „seine“ Öffentlichkeit 
gegeben, gelten in Österreich andere straf-
prozessuale Verfahrensregeln als für „Otto 
Normalverbraucher“. Diese Bestimmungen 
haben damit weitreichende Folgen im 
konkreten, weil differenten Fortgang des 
strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens, 
etwa, wenn es um obligatorische Berichts- 
und instanzliche Weisungsfragen geht. 
Zwangsläufig stellt sich somit die Frage 
nach ihrer Verfassungskonformität. Jeden-
falls sind es diese clamorosen Fälle, die 
den Eindruck einer justiziell-partizipieren-
den Politik oftmals geradezu zementieren. 
Ein konkretes Beispiel: Das Vorhaben einer 
Staatsanwaltschaft einem Beschuldigten 
den Kronzeugenstatus zuzuerkennen, ist 
bis auf die Ebene Justizminister geneh-
migungspflichtig. De facto liegt damit die 
Entscheidung über einen rein strafprozes-
sualen, eine Einzelperson betreffenden 
Vorgang in einer Einzelstrafsache bei 
einem politischen Organ. Nicht wirklich ein 
Anreiz für potenzielle Kronzeugen etwa in 
(politischen) Korruptionsfällen, sich vorher 
im Konkreten Gedanken machen zu müs-
sen, welche Partei gerade den Justizminis-
ter stellt … Somit bleibt diese, bereits im 

einheitlichen Maßstab an Aufklärungs- 
und Verfolgungsüberlegungen im Sinne 
gelebter Compliance und einer einheit-
lichen Rechtsanwendungspraxis zu unter-
werfen. Man kann davon ausgehen, dass 
dies in der weit überwiegenden Mehrzahl 
der strafrechtlichen Ermittlungsver-
fahren passiert. Ein bloßes „Rechtlich 
(noch) vertretbar“, wie man es ab und an 
insbesondere in clamorosen Einzelfällen 
als Sachbegründung zu lesen bekommt, 
verkörperte hingegen nicht nur einen 
massiven Compliance-, sondern finaliter 
wohl auch einen Gesetzesverstoß.

Das Wesen der Demokratie
Unbeschränkte Macht für eine Institution 
bedeutet letztlich: Beschränkung oder 
Unterdrückung für andere. Das hat die 
Geschichte immer wieder gezeigt. Deswe-
gen das Prinzip der Gewaltentrennung: In 
der Demokratie soll sie Machtmissbrauch 
verhindern und die Freiheit aller sichern. 
Denn Demokratie – so hat es bereits der 
erwähnte Hans Kelsen formuliert – sei 
eines gerade nicht: die simple Herrschaft 
einer Mehrheit über eine Minderheit. „Die 
für die Demokratie so charakteristische 
Herrschaft der Majorität unterschei-
det sich von jeder anderen Herrschaft 
dadurch, dass sie eine Opposition, die Mi-
norität, ihrem innersten Wesen nach nicht 
nur begrifflich voraussetzt, sondern auch 
politisch anerkennt und […] schützt“.

Vor diesem Hintergrund sind auch in 
Österreich die Staatsaufgaben auf ver-
schiedene Institutionen („Gewalten“) 
verteilt, die sich gegenseitig austarieren, 
auch komplementieren und zT kontrollie-
ren sollen („checks and balances“). Faktisch 
mag dabei die Legislative die Erste unter 
Gleichen sein, da sie auch für die ande-
ren Bereiche die generellen Spielregeln 
zu beschließen berufen ist. Und dennoch 
hat gerade diese Trennung der zentralen 
Gewalten bei gleichzeitig komplementärem 
Zusammenspiel sicherzustellen, dass es 
(nach Montesquieu) bei deren Negierung 
nicht durch einen sich bildenden, indiffe-
renten  „Gemeinwillen (volonté générale) zur 
Verheerung des Staates“ kommen könne. In 
der Bundesverfassung sind bezüglich Ge-
waltenteilung insbesondere die Art  24, 90a 
und 94 Abs 1 B-VG bedeutend. So bestimmt 

Art 90a B-VG, dass Staatsanwälte „Organe 
der ordentlichen Gerichtsbarkeit“ sind. Das 
entspräche einer konsequenten Umset-
zung des Gewaltenteilungsprinzips – wäre 
da nicht der dritte Satz, der diese Organe 
dann wieder via (einfaches) Bundesgesetz 

an die Weisungen „der ihnen vorgesetzten 
Organe“, dh den Bundesminister für Justiz – 
damit der Staatsgewalt Exekutive – bindet. 
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Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaften, 
gerade in clamorosen Fällen, bedingt nicht 
nur optische Schräglagen und Einfallspfor-
ten politischer Einflussnahmen, sondern 
manifestiert sich auch in wiederkehren-
der internationaler Kritik, etwa erneut im 
aktuellen Rechtsstaatlichkeitsbericht der 
Europäischen Kommission oder in entspre-
chenden Stellungnahmen von GRECO bzw 
OECD. 

Die konsequente Umsetzung der 
Gewaltenteilung bedingt gerade nicht vor-
geblich „demokratiefreie Räume“, sondern 
ist sie vielmehr ein konstitutives Element 
der, eine conditio sine qua non für die 
Demokratie. Oder wie bereits Montes-
quieu bei Fehlen der Gewaltenteilung 
drastisch gewarnt hat: „Alles wäre ver-
loren, wenn ein und dieselbe Person oder 
die gleiche Körperschaft folgende drei 
Machtvollkommenheiten ausübte: Gesetze 
erlassen, öffentliche Beschlüsse in die Tat 
umsetzen, und Recht sprechen.“ 

Das bisher Dargestellte zeigt deutlich, 
dass das bestehende staatsanwaltschaft-
liche und damit auch justizielle (iwS) 
System in Österreich – so effizient und 
resilient es in der täglichen Routine und 
damit in der großen Mehrzahl der Ver-
fahren auch arbeitet – insbesondere in 
clamorosen Causen eine problematische 
Latenz zu struktureller Hypertrophie, 
politischer Attraktivität und Affinität, sowie 
in einzelnen Fällen in Verkennung klarer 
Compliance-Vorgaben fehlende Allgemein-
Distanz zu Politik und Medien sowie feh-
lende Äquidistanz zu einzelnen Parteien 
bzw Medienvertretern (ge)zeigt (hat). 

Weisungsfreiheit als Chance für 
 Compliance
Die seit langem erhobene Forderung, den 
Justizminister vom Weisungsrecht über 
die Staatsanwaltschaften zu entbinden, 
würde die historische Chance eröffnen, 

auch in Österreich durch Einrichtung 
einer Bundes- bzw Generalstaatsanwalt-
schaft die Unabhängigkeit der Gerichts-
barkeit per se zu stärken, verfassungs-
rechtliche Graubereiche zu bereinigen. 
Diese Chance sollte nicht vergeben wer-
den, auch wenn sie faktischen Machtver-
zicht der Politik zugunsten von Gleichheit, 
Sicherheit und Freiheit erfordert. Oder um 
abschließend nochmals Max Weber zu zi-
tieren: „Wer Politik […] als Beruf betreiben 
will, hat sich jener ethischen Paradoxien 
und seiner Verantwortung für das, was 
aus ihm selbst unter ihrem Druck werden 
kann, bewusst zu sein. Er lässt sich […] mit 
den diabolischen Mächten ein, die in jeder 
Gewaltsamkeit lauern.“ 

All das bedingt letztlich nicht nur Er-
fordernisse und Gegebenheiten positivis-
tischer Regulatorik, sondern auch Fragen 
gelebter Compliance und von Rechts-
staatlichkeit. Wobei im Kontext gerade 
die Fundamente auch der Compliance 
auf soliden, breit akzeptierten Maximen 
und Imperativen fußen müssen, um nicht 
– frei nach Immanuel Kant – in hohlen 
„Satzungen und Formeln“ zu enden. 
Denn solche rein „mechanische Werk-
zeuge eines vernünftigen Gebrauchs oder 
vielmehr Missbrauchs der menschlichen 
Naturgaben [wären] die Fußschellen einer 
immerwährenden Unmündigkeit.“ Und 
Letzteres wäre wohl weder im Sinne des 
Citoyens, des demos noch einer glaub-
würdigen Compliance.
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toxischer Stachel im Grundrechtegefüge.

Strafprozessordnung
Das Verfahren zur Aufklärung von Straf-
taten und über die Verfolgung verdäch-
tiger Personen regelt in Österreich die 
StPO (§  1). Die zwingende Vorgabe der 
Gleichheit vor dem Gesetz wird ebendort 
insbesondere durch das Objektivitäts-
gebot und das Gebot zur Wahrheitserfor-
schung (§ 3) determiniert. Die zentrale 
Maxime muss also lauten, vergleichbare 
Sachverhalte nach bestem Wissen und 
Gewissen um Objektivität und Wahrheits-
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